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Aufgrund des § 63 Abs. 6 des Hessi-
schen Hochschulgesetzes in der Fassung
vom 31. Juli 2000 (GVBl. I S. 374), zuletzt
geändert durch Gesetz vom 15. Dezember
2005 (GVBl. I S. 843), wird verordnet:

§ 1

Anwendungsbereich

(1) Beruflich Qualifizierte, die keine
Hochschulzugangsberechtigung für den
angestrebten Studienbereich besitzen,
können eine Hochschulzugangsprüfung
ablegen, durch die Vorbildung und Eig-
nung für ein Hochschulstudium in dem
Studienbereich festgestellt werden.

(2) Die bestandene Prüfung berechtigt
zum Studium in dem im Zeugnis ausge-
wiesenen Studienbereich an den staatli-
chen und staatlich anerkannten Hoch-
schulen und nach Maßgabe des § 13 an
den Berufsakademien in Hessen.

(3) Für folgende Bewerberinnen und
Bewerber gilt § 63 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 des
Hessischen Hochschulgesetzes entspre-
chend, sofern eine mindestens vierjährige
hauptberufliche Tätigkeit nachgewiesen
wird:

1. staatlich geprüfte Technikerinnen
und Techniker,

2. staatlich geprüfte Betriebswirtinnen
und Betriebswirte,

3. Betriebswirtinnen und Betriebswirte
sowie gleichwertige Abschlüsse im
Bereich der Handwerkskammer oder
Industrie- und Handelskammer,

4. Fachkaufleute, Bilanzbuchhalterin-
nen und Bilanzbuchhalter, Controlle-
rinnen und Controller, Handelsassis-
tentinnen und Handelsassistenten,
Pharmareferentinnen und Pharma-
referenten im Bereich der Industrie-
und Handelskammer,

5. Fachwirtinnen und Fachwirte,

6. Wirtschaftsprüferinnen und Wirt-
schaftsprüfer,

7. Steuerberaterinnen und Steuerbera-
ter,

8. staatlich anerkannte Erzieherinnen
und Erzieher,

9. staatlich anerkannte Heilpädagogin-
nen und Heilpädagogen,

10. staatlich anerkannte Heilerziehungs-
pflegerinnen und Heilerziehungspfle-
ger,

11. staatlich anerkannte Fachwirtinnen
und Fachwirte für Sozialdienste und

12. staatlich geprüfte Gestalterinnen und
Gestalter.

Für Absolventinnen und Absolventen von
Verwaltungs- und Wirtschaftsakademien
gilt, sofern eine abgeschlossene Berufs-
ausbildung nachgewiesen wird, § 63 
Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 des Hessischen Hoch-
schulgesetzes entsprechend.

(4) Die übrigen Bestimmungen der
Verordnung finden auf den in Abs. 3 ge-
nannten Bewerberkreis insoweit keine
Anwendung.

§ 2

Zulassungsvoraussetzungen

(1) Für die Zulassung zur Prüfung sind
nachzuweisen:

1. ein berufsqualifizierender Abschluss;
ein solcher liegt vor bei

a) Ausbildungsberufen, die in dem
Verzeichnis der anerkannten Aus-
bildungsberufe nach § 90 Abs. 3 
Nr. 3 des Berufsbildungsgesetzes
vom 23. März 2005 (BGBl. I 
S. 931), geändert durch Gesetz vom
23. März 2005 (BGBl. I S. 931, 962),
enthalten sind,

b) einer Berufsausbildung an einer
staatlichen oder staatlich anerkann-
ten Berufsfachschule,

c) einer abgeschlossenen Ausbildung
im einfachen oder mittleren Dienst
der öffentlichen Verwaltung,

d) einer abgeschlossenen Berufsaus-
bildung, die nach Art. 37 Abs. 1
oder 3 des Einigungsvertrages ei-
ner Berufsausbildung nach Buchst.
a bis c gleichzustellen ist;

2. eine anschließende mindestens vier-
jährige hauptberufliche Tätigkeit; nicht
erforderlich ist, dass die Berufstätigkeit
zum Zeitpunkt des Antrags ausgeübt
wird; bei erzieherischen oder sozial-
pflegerischen Berufen kann das selbst-
ständige Führen eines Haushalts mit
Verantwortung für die Erziehung min-
destens eines Kindes oder für die Pfle-
ge mindestens einer pflegebedürftigen
Person mit bis zu zwei Jahren ange-
rechnet werden;

3. die Erweiterung oder Vertiefung des
durch Ausbildung und Berufstätigkeit
erworbenen Wissens durch qualifizierte
Weiterbildung; die staatliche Anerken-
nung des Trägers der Weiterbildungs-
maßnahme ist nicht Voraussetzung.

(2) Geeignete Weiterbildungsmaßnah-
men nach Abs. 1 Nr. 3 sind insbesondere:

1. Fernlehrgänge und weiterbildende
Studien an Hochschulen,

2. abgeschlossene Fortbildungen nach 
§§ 53 und 54 des Berufsbildungsgeset-
zes und nach § 42 der Handwerksord-
nung i.d.F. vom 24. September 1998
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(BGBl. I S. 3075), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 6. September 2005
(BGBl. I S. 2725),

3. inner- oder überbetriebliche Fortbil-
dungsmaßnahmen,

4. die erfolgreiche Teilnahme an einem
einjährigen, hochschulmäßig ausge-
richteten Lehrgang an der Akademie
der Arbeit in der Universität Frankfurt
am Main und

5. Kurse der Volkshochschulen und an-
derer Träger der Erwachsenenbildung,
wenn sie in Dauer und Ausrichtung
den oben genannten Weiterbildungs-
maßnahmen vergleichbar sind.

§ 3

Antragsvoraussetzungen 
und Zulassung

(1) Der Antrag auf Zulassung zur
Hochschulzugangsprüfung ist schriftlich
bei der Hochschule zu stellen, an der das
Studium aufgenommen werden soll; bei
hochschulübergreifenden Prüfungsaus-
schüssen bei der Trägerhochschule nach 
§ 4 Abs. 1. Antragsfristen sind für Univer-
sitäten der 15. März und der 15. Septem-
ber, für Fachhochschulen der 15. Februar
und der 15. August, sofern die Hochschu-
le nichts anderes bestimmt.

(2) Im Antrag ist anzugeben, für wel-
chen Studienbereich die Studienberechti-
gung erworben werden soll, und darzule-
gen, dass die Voraussetzungen des § 2 er-
füllt sind.

(3) Dem Antrag sind beizufügen:

1. ein Lebenslauf,

2. öffentlich beglaubigte Ablichtungen
des letzten Schulzeugnisses und der
Zeugnisse der Berufsausbildung,

3. der vollständige Nachweis über Art,
Dauer und Ort der Berufsausübung,

4. der Nachweis der Weiterbildung und

5. eine Erklärung darüber, ob und für
welchen Studienbereich die Bewerbe-
rin oder der Bewerber bereits früher
bei dieser oder einer anderen Hoch-
schule einen Antrag auf Zulassung zu
einer Hochschulzugangsprüfung ge-
stellt hat.

(4) Die Präsidentin oder der Präsident
der Hochschule, bei hochschulübergrei-
fenden Prüfungsausschüssen die Präsi-
dentin oder der Präsident der Trägerhoch-
schule, prüft den Antrag auf Vollständig-
keit und leitet ihn an den zuständigen
Prüfungsausschuss weiter. Dieser ent-
scheidet über die Zulassung.

(5) Vor der Entscheidung über die Zu-
lassung zur Hochschulzugangsprüfung
kann das vorsitzende Mitglied des Prü-
fungsausschusses die Bewerberin oder
den Bewerber zu einem Beratungsge-
spräch einladen. Auf Antrag der Bewer-
berin oder des Bewerbers findet ein Bera-
tungsgespräch statt.

(6) Der Prüfungsausschuss kann Prü-
fungen beruflich Qualifizierter anderer

Bundesländer anerkennen und auf eine
eigene Prüfung verzichten.

§ 4

Prüfungsausschüsse

(1) Für die Organisation und Durch-
führung der Hochschulzugangsprüfungen
werden an den staatlichen Hochschu-
len gemeinsame hochschulübergreifende
Prüfungsausschüsse gebildet, die jeweils
für die Abnahme der Prüfung für einen
Studienbereich hessenweit zuständig
sind. Soweit eine Hochschule sich nicht
beteiligt, richtet sie  einen eigenen Prü-
fungsausschuss für den entsprechenden
Studienbereich ein. Wenn sich eine Hoch-
schule an einem hochschulübergreifen-
den Prüfungsausschuss beteiligt, ist eine
Abnahme der Prüfung durch die einzelne
Hochschule für diesen Studienbereich
ausgeschlossen. Bei hochschulübergrei-
fenden Prüfungsausschüssen wird durch
Mehrheitsentscheid der Hochschulen ei-
ne Trägerhochschule bestimmt. 

(2) Einem Prüfungsausschuss gehören
drei Professorinnen oder Professoren aus
den Fachbereichen an, die für Studi-
engänge des entsprechenden Studienbe-
reichs verantwortlich sind. Die beteiligten
Hochschulen einigen sich über die Mit-
glieder. Für Ausschussmitglieder können
Vertreterinnen oder Vertreter bestellt
werden. Die Hochschule oder die Träger-
hochschule legt die Dauer der Bestellung
der Mitglieder der Prüfungsausschüsse
fest.

(3) Der Prüfungsausschuss kann eine
Lehrerin oder einen Lehrer einer berufli-
chen Schule oder Fachoberschule als wei-
teres Ausschussmitglied benennen. Wei-
terhin kann der Prüfungsausschuss eine
Vertreterin oder einen Vertreter der Wirt-
schaft benennen.

(4) Wird ein Studiengang auch oder
ausschließlich an einer privaten, staatlich
anerkannten Hochschule oder an einer
Berufsakademie angeboten, kann diese
für Prüfungen des entsprechenden Studi-
enbereichs ein weiteres Ausschussmit-
glied benennen.

(5) Der Prüfungsausschuss wählt aus
der Gruppe der Professorinnen und Pro-
fessoren ein vorsitzendes Mitglied und
dessen Vertreterin oder Vertreter (Vor-
stand). Bei allen Sitzungen muss ein Mit-
glied des Vorstandes anwesend sein. Der
Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, so-
weit die Mehrheit seiner Mitglieder an-
wesend ist. Ein Prüfungsausschuss von
zwei anwesenden Mitgliedern trifft Be-
schlüsse einstimmig. Ein Prüfungsaus-
schuss von mehr als zwei anwesenden
Mitgliedern trifft Beschlüsse mehrheitlich;
bei gerader Mitgliederzahl gibt die Stim-
me des vorsitzenden Mitglieds den Aus-
schlag.

(6) Die Hochschulen berichten dem
Hessischen Ministerium für Wissenschaft
und Kunst über die Einrichtung von Prü-
fungsausschüssen, Ausschussmitglieder
und Zuständigkeiten sowie über diesbe-
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zügliche Änderungen. Außerdem berich-
ten sie jährlich über Bewerbungen und
bestandene Prüfungen.

§ 5

Gegenstand der Prüfung

(1) Die Prüfung dient der Feststellung,
ob die Bewerberin oder der Bewerber in
der Lage ist, das Studium mit Aussicht auf
einen erfolgreichen Abschluss aufzuneh-
men. Sie umfasst die wesentlichen allge-
meinen und fachlichen Grundlagen, die
Voraussetzung für das Studium in dem
gewählten Studienbereich sind. Die be-
sonderen berufsbezogenen Erfahrungen
und Fähigkeiten der Bewerberin oder des
Bewerbers sind zu berücksichtigen.

(2) Die Prüfung besteht aus einem Prü-
fungsgespräch und einer schriftlichen
Prüfung. Der Prüfungsausschuss führt das
Prüfungsgespräch. Es kann mit Einver-
ständnis der Bewerberinnen oder der Be-
werber als Gruppenprüfung mit höchs-
tens drei Teilnehmerinnen oder Teilneh-
mern durchgeführt werden. Wird nach
Abs. 3 auf eine schriftliche Prüfung ver-
zichtet, scheidet eine Gruppenprüfung
aus. Das Prüfungsgespräch dauert für je-
de Bewerberin und jeden Bewerber etwa
eine Stunde, die schriftliche Prüfung zwei
bis vier Stunden.

(3) Der Prüfungsausschuss kann auf
die Ablegung des schriftlichen Prüfungs-
teils verzichten, wenn dies aufgrund der
bisher erbrachten schriftlichen Leistun-
gen während eines Gaststudiums, eines
Weiterbildungsangebots der Hochschule
oder aufgrund einer nach Einschätzung
des Prüfungsausschusses vergleichbar
qualifizierten Vorbildung, die schriftliche
Prüfungen einschließt, als nicht notwen-
dig erscheint. 

(4) Macht eine Bewerberin oder ein
Bewerber glaubhaft, dass sie oder er we-
gen länger andauernder oder ständiger
körperlicher Behinderung oder Sinnesbe-
hinderung nicht in der Lage ist, die Prü-
fung ganz oder teilweise in der vorgese-
henen Form abzulegen, so wird der
Bewerberin oder dem Bewerber ge-
stattet, die Prüfungsleistungen innerhalb
einer verlängerten Bearbeitungszeit oder
gleichwertige Prüfungsleistungen in einer
anderen Form zu erbringen. Dazu kann
die Vorlage eines ärztlichen Attests ver-
langt werden.

§ 6

Durchführung der Prüfung

(1) Das vorsitzende Mitglied des Prü-
fungsausschusses sorgt für eine ord-
nungsgemäße Vorbereitung und Durch-
führung der Prüfung und bestimmt ein
Ausschussmitglied für die Schriftführung.

(2) Der Prüfungsausschuss legt die
Aufgaben für die schriftliche Prüfung fest.
Zwei Ausschussmitglieder bewerten die
schriftliche Prüfung; weichen die Bewer-
tungen voneinander ab, wird das arithme-
tische Mittel festgesetzt.

(3) Der Prüfungsausschuss kann mit
Zustimmung der Bewerberin oder des Be-
werbers zu dem Prüfungsgespräch Gäste
zulassen, die ein fachliches Interesse an
der Teilnahme haben, insbesondere Ver-
treterinnen und Vertreter der Arbeit-
geber- und Arbeitnehmerorganisationen
oder der Berufskammern. Die Gäste dür-
fen an der Beratung des Prüfungsaus-
schusses über das Ergebnis des Prüfungs-
gesprächs nicht teilnehmen und sind zur
Verschwiegenheit verpflichtet.

(4) Die wesentlichen Grundzüge des
Prüfungsgesprächs sind in einer Nieder-
schrift festzuhalten. Dazu gehören insbe-
sondere die Gegenstände, auf die sich das
Gespräch bezogen hat, die Ergebnisse, die
Bewertungen der Ausschussmitglieder so-
wie Beginn und Ende des Gesprächs.

(5) Der Prüfungsausschuss stellt das
Ergebnis der Prüfung fest und teilt dieses
der Bewerberin oder dem Bewerber mit.
Auf Wunsch der Bewerberin oder des Be-
werbers wird das Ergebnis begründet.

(6) Das Prüfungsverfahren soll drei
Monate nach Ablauf der Bewerbungsfrist
abgeschlossen sein.

§ 7

Bewertung

(1) Die einzelnen Leistungen in den
Prüfungen sind mit einer der folgenden
Noten zu bewerten:

1. sehr gut (1) = eine hervorragende Leis-
tung;

2. gut (2) = eine Leistung, die erheblich
über den durchschnittlichen Anforde-
rungen liegt;

3. befriedigend (3) = eine Leistung, die
durchschnittlichen Anforderungen ent-
spricht;

4. ausreichend (4) = eine Leistung, die
trotz ihrer Mängel noch den Anforde-
rungen genügt;

5. nicht ausreichend (5) = eine Leistung,
die wegen erheblicher Mängel den
Anforderungen nicht mehr genügt.

(2) Die Gesamtnote wird aus den No-
ten der schriftlichen Prüfung und des Prü-
fungsgesprächs zu gleichen Teilen gebil-
det. Bei Bewerberinnen und Bewerbern,
denen die schriftliche Prüfung nach § 5
Abs. 3 erlassen wurde, ist die Note des
verbleibenden Prüfungsteils maßgeblich;
der Prüfungsausschuss kann die nach § 5
Abs. 3 erbrachten Vorleistungen oder be-
wertete Vorbildung berücksichtigen. Die
Gesamtnote wird bis auf eine Stelle hinter
dem Komma errechnet; es wird nicht ge-
rundet.

(3) Die Prüfung ist für bestanden zu er-
klären als

1. „sehr gut“ bei einem Durchschnitt bis
einschließlich 1,5;

2. „gut“ bei einem Durchschnitt von 1,6
bis einschließlich 2,5;

3. „befriedigend“ bei einem Durchschnitt
von 2,6 bis einschließlich 3,5;
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4. „ausreichend“ bei einem Durchschnitt
von 3,6 bis einschließlich 4,0.

(4) Die Prüfung ist nicht bestan-
den, wenn entweder die schriftliche 
Prüfung oder das Prüfungsgespräch
schlechter als mit „ausreichend“ bewertet
wurde.

§ 8

Zeugnis

(1) Wer die Prüfung bestanden hat, er-
hält ein Zeugnis nach dem als Anlage
beigefügten Muster.

(2) Das Zeugnis erhält das Datum 
des Tages, an dem der Prüfungsausschuss
das Bestehen der Prüfung festgestellt 
hat.

(3) Das Zeugnis wird von dem vorsit-
zenden Mitglied des Prüfungsausschusses
unterzeichnet.

(4) Wer die Prüfung nicht bestanden
hat, erhält darüber einen Bescheid 
mit Begründung und Rechtsbehelfsbeleh-
rung.

§ 9

Fernbleiben, Rücktritt, 
Täuschung, Ordnungsverstoß

(1) Ein Prüfungsteil kann auch als mit
„nicht ausreichend“ (5,0) bewertet wer-
den, wenn die Bewerberin oder der Be-
werber

1. aus Gründen, die sie oder er zu vertre-
ten hat, dem Prüfungstermin fernbleibt
oder nach dessen Beginn von der Prü-
fung zurücktritt,

2. das Ergebnis der Prüfungsleistungen
durch Täuschung oder Benutzung
nicht zugelassener Hilfsmittel zu be-
einflussen versucht hat oder

3. den ordnungsmäßigen Ablauf der Prü-
fung stört und deshalb von der Prüfe-
rin oder dem Prüfer oder der Aufsichts-
person von der Fortsetzung der Prü-
fung ausgeschlossen wurde.

(2) Die für das Fernbleiben oder 
den Rücktritt geltend gemachten Gründe
sind dem Prüfungsausschuss unverzüg-
lich schriftlich anzuzeigen und glaubhaft
zu machen; der Prüfungsausschuss kann
die Vorlage eines amtsärztlichen Attestes
verlangen. Hat die Bewerberin oder der
Bewerber die Gründe nach Abs. 1 Nr. 1
nicht zu vertreten, wird ein neuer Prü-
fungstermin bestimmt; bereits erbrachte
Prüfungsleistungen werden angerechnet.
Die Entscheidungen sind der Bewerberin
oder dem Bewerber unverzüglich mitzu-
teilen.

(3) In den Fällen des Abs. 1 erteilt der
Prüfungsausschuss nach Anhörung der
Bewerberin oder des Bewerbers einen
schriftlich begründeten und mit einer
Rechtsbehelfsbelehrung versehenen Be-
scheid, in dem Auflagen für die Zulas-
sung zur Wiederholung der Prüfung fest-
gelegt werden können. 

§ 10

Wiederholung

(1) Die Wiederholung einer bestande-
nen Prüfung ist nicht möglich. Eine 
nicht bestandene Hochschulzugangsprü-
fung kann frühestens nach einem Jahr
wiederholt werden.

(2) Die Prüfung kann zweimal wieder-
holt werden. Eine Wiederholung von Tei-
len der Prüfung ist nicht möglich.  

§ 11

Einsicht in die Prüfungsakten

Die Prüfungsteilnehmerinnen und 
-teilnehmer können nach Abschluss der
Prüfung unter Aufsicht Einsicht in ihre
Prüfungsakten nehmen.

§ 12

Widerspruchsverfahren

Für den Widerspruch gegen Entschei-
dungen des Prüfungsausschusses gilt § 44
Abs. 2 des Hessischen Hochschulgeset-
zes. Bei hochschulübergreifenden Aus-
schüssen entscheidet die Präsidentin oder
der Präsident der Trägerhochschule.

§ 13

Zugangsprüfung für eine 
Ausbildung an einer staatlich 
anerkannten Berufsakademie

Für Ausbildungsgänge an einer staat-
lich anerkannten Berufsakademie in Hes-
sen gelten die Zugangsvoraussetzungen
dieser Verordnung entsprechend. Die Zu-
gangsprüfung wird von einem fachlich
benachbarten Prüfungsausschuss abge-
nommen. Für die Mitteilung dieser Zu-
ständigkeit gilt § 4 Abs. 6. Der Zulas-
sungsantrag der Bewerberin oder des Be-
werbers ist bei der  für die Prüfung des
Studienbereichs zuständigen Hochschule
oder Trägerhochschule zu stellen.

§ 14

Andere Verordnungen

Die Verordnung über die Ausbildung
und Abschlussprüfung an Fachoberschu-
len vom 2. Mai 2001 (ABl. S. 299, 702)
und die Verordnung über die Abiturprü-
fung für Nichtschülerinnen und Nicht-
schüler vom 10. Juli 2003 (ABl. S. 466,
775) bleiben unberührt.

§ 15

Aufhebung bisherigen Rechts

Die Verordnung über den Zugang be-
sonders befähigter Berufstätiger zu den
Hochschulen im Lande Hessen vom 
13. Juni 2002 (GVBl. I S. 335)1), geändert
durch Verordnung vom 8. Juli 2004
(GVBl. I S. 242), wird aufgehoben.
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§ 16

In-Kraft-Treten, Außer-Kraft-Treten

Diese Verordnung tritt am Tage nach
der Verkündung in Kraft. Sie tritt mit Ab-
lauf des 31. Dezember 2011 außer Kraft.
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Wiesbaden, den 29. Juni 2006

D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r  
f ü r  W i s s e n s c h a f t  u n d  K u n s t

C o r t s

Anlage zu § 8

Zeugnis

Frau / Herr ……………………………………....

geb. am …………………………………….….....

in…………………………………………..…........

hat die Hochschulzugangsprüfung nach der Verordnung über den Zugang beruflich Qualifi-
zierter zu den Hochschulen im Lande Hessen bestanden.

Sie/Er ist berechtigt, nach Maßgabe der jeweils geltenden Vorschriften in einem Studiengang

aus dem Studienbereich ……………………………………………………

an den Hochschulen und Berufsakademien im Lande Hessen zu studieren.

Aufgrund der erbrachten Leistungen wird die Gesamtnote auf ………… festgesetzt.

……………………………….., den ……….......... Das vorsitzende Mitglied des 
Prüfungsausschusses

1) Hebt auf GVBl. II 70-223
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Aufgrund des § 7 Abs. 2 und 3 des Ge-
setzes zum Staatsvertrag über die Verga-
be von Studienplätzen vom 13. Juni 2000
(GVBl. I S. 297), zuletzt geändert durch
Gesetz vom 6. Mai 2005 (GVBl. I S. 302),
wird verordnet:

§ 1

Anwendungsbereich

(1) Die Vorschriften dieser Verordnung
regeln die Vergabe von Studienplätzen
durch die Hochschulen des Landes an Be-
werberinnen und Bewerber für das erste
oder ein höheres Fachsemester in den
Studiengängen, für die in der Zulassungs-
zahlenverordnung in der jeweils gelten-
den Fassung Zulassungszahlen festge-
setzt sind.

(2) Die Vorschriften dieser Verordnung
gelten, soweit nachfolgend nichts anderes
bestimmt ist, für deutsche Bewerberinnen
und Bewerber sowie für die ausländi-
schen oder staatenlosen Bewerberinnen
und Bewerber, die im Sinne dieser Ver-
ordnung Deutschen gleichgestellt sind.
Deutschen gleichgestellt sind hiernach:

1. Staatsangehörige eines anderen Mit-
gliedstaates der Europäischen Union
oder eines anderen Vertragsstaates des
Abkommens über den Europäischen
Wirtschaftsraum,

2. in der Bundesrepublik Deutschland
wohnende Kinder von Staatsangehöri-
gen eines anderen Mitgliedstaates 
der Europäischen Union oder von Ver-
tragsstaaten des Abkommens über den
Europäischen Wirtschaftsraum, sofern
diese Staatsangehörigen in der Bun-
desrepublik Deutschland beschäftigt
sind oder waren,

3. in der Bundesrepublik Deutschland
wohnende andere Familienangehörige
von Staatsangehörigen eines anderen
Mitgliedstaates der Europäischen 
Union oder von Vertragsstaaten des
Abkommens über den Europäischen
Wirtschaftsraum im Sinne der Richtli-
nie 2004/38/EG des Europäischen Par-
laments und des Rates vom 29. April
2004 über das Recht der Unionsbürger
und ihrer Familienangehörigen, sich
im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten
frei zu bewegen und aufzuhalten (ABl.
EG Nr. L 158 S. 77, Nr. L 229 S. 35,
2005 Nr. L 197 S. 34), sofern diese
Staatsangehörigen in der Bundesrepu-
blik Deutschland beschäftigt sind, so-
wie

4. sonstige ausländische Staatsangehöri-
ge oder Staatenlose, die eine in der
Bundesrepublik Deutschland oder an
einer deutschen Auslandsschule er-

worbene Hochschulzugangsberechti-
gung, die nicht ausschließlich nach
ausländischem Recht erworben wurde
(deutsche Hochschulzugangsberechti-
gung), besitzen.

(3) Für Studiengänge, deren Studien-
angebot in besonderer Weise auf auslän-
dische Studienbewerberinnen und Studi-
enbewerber ausgerichtet ist, deren Lehr-
veranstaltungen ganz oder zu einem we-
sentlichen Teil in einer ausländischen
Sprache abgehalten werden und die zu
einem im Ausland üblichen Hochschul-
grad führen, können die Hochschulen
durch Satzung von den Vorschriften der
§§ 5 bis 15 abweichende Bestimmungen
treffen. Die Satzung ist rechtzeitig vor
dem Ende der in § 3 Abs. 1 genannten
Fristen öffentlich bekannt zu machen.

§ 2

Begriffsbestimmungen

(1) Im Sinne dieser Verordnung bedeu-
tet:

1. „deutsche Hochschule“

eine in der Bundesrepublik Deutsch-
land gelegene Hochschule,

2. „deutsche Hochschulzugangsberechti-
gung“

Hochschulzugangsberechtigung; aus-
genommen sind Hochschulzugangsbe-
rechtigungen, die ausschließlich nach
ausländischem Recht erworben wur-
den,

3. „Studienanfänger oder Studienanfän-
gerin“

wer in dem Studiengang, für den die
Zulassung zum ersten Fachsemester
beantragt wird, nicht an einer Hoch-
schule auf dem Gebiet der Bundesre-
publik Deutschland immatrikuliert ist,

4. „Studiengang“

ein durch Prüfungs- oder Studienord-
nung geregeltes, auf einen bestimmten
berufsqualifizierenden Abschluss oder
ein bestimmtes Ausbildungsziel ge-
richtetes Studium eines oder mehrerer
Fächer,

5. „Studienort“

eine Hochschule oder ein Teil einer
Hochschule,

6. „Vergabeverfahren“

die auf einen Zulassungstermin (Som-
mersemester oder Wintersemester) be-
zogene Vergabe von Studienplätzen.

(2) Das Verfahren nach dieser Verord-
nung gilt für alle in dem gewählten Studi-
engang an der gewählten Hochschule
nicht immatrikulierten Bewerberinnen und
Bewerber, soweit für den Studiengang
eine Zulassungsbeschränkung besteht.

Verordnung 
über die Vergabe von Studienplätzen 

in zulassungsbeschränkten Studiengängen durch 
die Hochschulen des Landes Hessen (Vergabeverordnung Hessen)*)
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(3) Bewerberinnen und Bewerber, die
in dem gewählten Studiengang bereits an
einer deutschen Hochschule immatriku-
liert waren, können ihre Zulassung für
diesen Studiengang sowohl nach Maßga-
be der Bestimmungen für die Vergabe
von Studienplätzen in höheren Fachse-
mestern wie auch als Studienanfängerin
oder Studienanfänger beantragen.

(4) Von der Bewerbung als Studienan-
fängerin oder Studienanfänger für einen
Studiengang ist ausgeschlossen, wer für
diesen Studiengang an einer deutschen
Hochschule als Studentin oder Student
immatrikuliert ist.

§ 3

Zulassungsantrag

(1) Der Zulassungsantrag ist an die
Hochschule zu richten und muss für das
Sommersemester bis zum 15. Januar, für
das Wintersemester bis zum 15. Juli bei
der Hochschule eingegangen sein (Aus-
schlussfristen). Der Zulassungsantrag gilt
nur für das Vergabeverfahren, auf das er
sich bezieht.

(2) Bewerberinnen oder Bewerber kön-
nen in ihrem Zulassungsantrag bis zu drei
Studiengänge benennen; bei Bewerbun-
gen für Lehramtsstudiengänge sollen
auch die gewünschten Teilstudiengänge
angegeben werden. Bewerberinnen und
Bewerber für ein Zweitstudium können
nur einen Studiengang benennen.

(3) Stellt eine Bewerberin oder ein Be-
werber mehrere Zulassungsanträge an ei-
ner Hochschule, wird nur über den letz-
ten, fristgerecht eingegangenen Zulas-
sungsantrag entschieden; bei Eingang am
gleichen Tag entscheidet das Los.

(4) Der Zulassungsantrag kann nur auf
eine im Zeitpunkt der Antragstellung be-
reits vorliegende Berechtigung für den
gewählten Studiengang (Hochschulzu-
gangsberechtigung) gestützt werden, so-
weit in Abs. 5 nichts anderes bestimmt ist.
Legt die Bewerberin oder der Bewerber
mehrere Hochschulzugangsberechtigun-
gen vor, so soll die Hochschulzugangsbe-
rechtigung bezeichnet werden, auf die
der Zulassungsantrag gestützt wird. Fehlt
eine derartige Bezeichnung, wird dem
Zulassungsantrag die zuerst erworbene
Hochschulzugangsberechtigung zugrun-
de gelegt.

(5) Ist der Nachweis eines abgeleiste-
ten Praktikums oder einer fachprakti-
schen Ausbildung Bestandteil der Hoch-
schulzugangsberechtigung, ist die Bewer-
bung auch zulässig, wenn der Zulas-
sungsantrag und alle für die Rangplatzbil-
dung bei der Studienplatzvergabe erfor-
derlichen Unterlagen bis zu den in Abs. 1
genannten Terminen der Hochschule vor-
liegen und die Bewerberin oder der Be-
werber durch eine Bescheinigung der
Praktikums- oder Ausbildungsstelle nach-
weist, dass das Praktikum oder die fach-
praktische Ausbildung bis zum Beginn
der Lehrveranstaltungen des betreffen-
den Semesters abgeschlossen sein wird.

(6) Anträge, die die Bewerberin oder
der Bewerber nach dieser Verordnung er-
gänzend zum Zulassungsantrag stellen
kann, sind mit dem Zulassungsantrag zu
stellen.

(7) Die Hochschule bestimmt die Form
des Zulassungsantrages und der Anträge
nach Abs. 6. Sie bestimmt auch die Unter-
lagen, die den Anträgen mindestens bei-
zufügen sind, sowie deren Form. Sie ist
nicht verpflichtet, den Sachverhalt von
Amts wegen zu ermitteln.

(8) Solange der Verfahrensablauf dies
noch zulässt, kann die Hochschule
nachträglich eingereichte Unterlagen
berücksichtigen, wenn der Zulassungsan-
trag fristgerecht auf dem von der Hoch-
schule vorgesehenen Vordruck gestellt
und unterschrieben ist und einen Studi-
engangswunsch enthält.

(9) Bewerberinnen und Bewerber, die
die Bewerbungsfristen nach Abs. 1 ver-
säumt oder ihren Antrag nicht formge-
recht mit den erforderlichen Unterlagen
nach Abs. 7 gestellt haben, sind vom Ver-
gabeverfahren ausgeschlossen.

§ 4

Verarbeitung 
personenbezogener Daten

(1) Die Hochschule darf im Rahmen
des Vergabeverfahrens folgende perso-
nenbezogene Daten der Bewerberinnen
und Bewerber verarbeiten:
1. zur Identifikation der Antragstellerin

oder des Antragstellers

a) Familiennamen,

b) frühere Namen,

c) Vornamen,

d) Tag und Ort der Geburt,

e) Geschlecht,

f) Anschrift;

2. zur Verfahrensdurchführung

a) gewählter Studiengang,

b) Angaben zur Einschreibung in
dem gewählten Studiengang an ei-
ner anderen Hochschule,

c) Tag und Ort des Erwerbs der
Hochschulzugangsberechtigung,

d) Durchschnittsnote der Hochschul-
zugangsberechtigung,

e) Ergebnis eines Verfahrens nach § 63
Abs. 4 des Hessischen Hochschul-
gesetzes in der Fassung vom 31. Juli
2000 (GVBl. I S. 374), zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 15. Dezem-
ber 2005 (GVBl. I S. 843),

f) Ergebnis der Hochschulzugangs-
prüfung nach der Verordnung über
den Zugang besonders befähigter
Berufstätiger zu den Hochschulen
im Lande Hessen vom 13. Juni
2002 (GVBl. I S. 335), geändert
durch Verordnung vom 8. Juli 2004
(GVBl. I S. 242) oder nach der Ver-
ordnung über den Zugang beruf-
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lich Qualifizierter zu den Hoch-
schulen im Lande Hessen vom 
29. Juni 2006 (GVBl. I S. 358),

g) Art der Hochschulzugangsberech-
tigung,

h) Zeiten eines Studiums an einer
deutschen Hochschule,

i) Abschluss eines Studiums an einer
deutschen Hochschule oder im
Ausland,

j) Staatsangehörigkeit, gegebenen-
falls Staatsangehörigkeit der Eltern
und Beschäftigungsnachweis der
Eltern,

k) Nachweis einer fachpraktischen
Ausbildung nach § 3 Abs. 5,

l) Angaben über Tätigkeiten nach § 7
Abs. 1,

m) Angaben nach § 8 Abs. 4,

n) Angaben nach § 9 Abs. 4,

o) Angaben nach § 14;

3. zur Bearbeitung der Fälle nach § 8
Abs. 3 und 4 und von Anträgen nach
§ 10 Abs. 3 sowie nach den §§ 11, 12,
15 und 17

a) Zeitpunkt eines Berufsabschlusses,

b) Zeiten einer Berufstätigkeit nach
Erwerb der Hochschulzugangsbe-
rechtigung,

c) Gründe und Umfang der Verbes-
serung von Durchschnittsnote
oder Wartezeit,

d) besondere soziale, familiäre und
wirtschaftliche Gründe nach § 11
oder 15,

e) Ergebnis des Erststudiums und
Gründe für das Zweitstudium
nach § 12,

f) erforderliche Angaben nach § 17.

(2) Die Hochschule darf die nach 
Abs. 1 aufgezeichneten Daten nur im
Rahmen der dort genannten Zwecke ver-
arbeiten. Sie sind spätestens für ein Som-
mersemester bis zum 30. September des
Folgejahres, für ein Wintersemester bis
zum 31. März des Folgejahres zu löschen.
Die Daten nach Abs. 1 Nr. 1 und 2 dürfen
auch zum Zweck der Immatrikulation, so-
weit die dort bezeichneten Daten erhoben
werden, weiterverarbeitet werden.

(3) Andere als die in Abs. 1 genannten
personenbezogenen Daten dürfen nur mit
Einwilligung der Bewerberin oder des Be-
werbers nach § 7 Abs. 2 des Hessischen
Datenschutzgesetzes in der Fassung vom
7. Januar 1999 (GVBl. I S. 98) verarbeitet
werden.

§ 5

Quoten im Auswahlverfahren

(1) Von den festgesetzten Zulassungs-
zahlen in einem Studiengang, der zu
einem ersten berufsqualifizierenden Ab-
schluss führt, sind vorweg zehn vom Hun-
dert abzuziehen für die Zulassung von
ausländischen Staatsangehörigen und
Staatenlosen, die nicht nach § 1 Abs. 2

Deutschen gleichgestellt sind, soweit
nachfolgend nichts anderes bestimmt ist.
Verfügbar gebliebene Studienplätze wer-
den nach Abs. 3 vergeben.

(2) Darüber hinaus sind von der Ge-
samtzahl der festgesetzten Zulassungs-
zahlen, vermindert um die Zahl der auf
Grund früheren Zulassungsanspruchs
nach § 7 Abs. 1 vorab auszuwählenden
Bewerberinnen und Bewerber, vorweg
abzuziehen:

1. fünf vom Hundert für Fälle außerge-
wöhnlicher Härte,

2. drei vom Hundert für die Auswahl der
Bewerberinnen und Bewerber für ein
Zweitstudium.

Für jede Quote nach Satz 1 muss minde-
stens ein Studienplatz zur Verfügung ge-
stellt werden, wenn in der entsprechen-
den Quote mindestens eine Bewerberin
oder ein Bewerber zu berücksichtigen ist.
Verfügbar gebliebene Studienplätze wer-
den nach Abs. 3 vergeben.

(3) Die verbleibenden Studienplätze
werden vergeben:

1. zu 20 vom Hundert an Bewerberinnen
und Bewerber, die nach Wartezeit aus-
gewählt werden,

2. zu 80 vom Hundert an Bewerberinnen
und Bewerber, die nach dem Ergebnis
eines von der Hochschule durchzu-
führenden Auswahlverfahrens nach 
§ 4 Abs. 2 des Gesetzes zum Staatsver-
trag über die Vergabe von Studienplät-
zen ausgewählt werden.

(4) Die Quoten nach Abs. 3 werden nur
gebildet, wenn die Zahl der Bewerberin-
nen und Bewerber die Zahl der im Rah-
men dieser Quoten verfügbaren Studien-
plätze übersteigt.

§ 6

Ablauf des Verfahrens

(1) Dem Vergabeverfahren wird die in
der jeweils geltenden Zulassungszahlen-
verordnung festgesetzte Zulassungszahl,
erweitert um einen Überbuchungsfaktor,
zugrunde gelegt. Der Überbuchungsfak-
tor wird von der Hochschule entspre-
chend der voraussichtlichen Quote nicht
angenommener Zulassungsbescheide be-
stimmt.

(2) Das Vergabeverfahren kann in
mehreren Verfahrensstufen durchgeführt
werden (Haupt- und Nachrückverfahren).
Ergibt sich bei Abschluss der Bewer-
bungsfrist, dass die Zahl der Bewerbun-
gen für einen Studiengang die Zulas-
sungszahl nach Abs. 1 nicht erreicht, so
ist ein Auswahlverfahren nach dieser Ver-
ordnung insoweit nicht durchzuführen.

(3) Übersteigt die Zahl der Bewerbe-
rinnen und Bewerber die für einen Studi-
engang festgesetzte Zulassungszahl nach
Abs. 1 und erfüllen diese die Vorausset-
zung für die Berücksichtigung auf den
einzelnen nach § 5 Abs. 2 und 3 zu bil-
denden Ranglisten, werden die zuzulas-
senden Bewerberinnen und Bewerber auf
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allen diesen Ranglisten in folgender Rei-
henfolge berücksichtigt:

1. Auswahl aufgrund früheren Zulassungs-
anspruchs nach einem Dienst (§ 7),

2. Auswahl für ein Zweitstudium (§ 12),

3. Auswahl nach Wartezeit (§ 8),

4. Auswahl nach Härtegesichtspunkten
(§ 11),

5. Auswahl nach dem Ergebnis eines 
von der Hochschule durchzuführenden
Auswahlverfahrens (§ 9).

(4) Sind nach der Durchführung einer
ersten Stufe des Vergabeverfahrens
(Hauptverfahren) weitere Studienplätze
verfügbar, werden diese in Nachrückver-
fahren nach § 19 vergeben.

§ 7

Auswahl aufgrund früheren 
Zulassungsanspruchs nach 

einem Dienst

(1) Bewerberinnen oder Bewerber, die

1. eine Dienstpflicht nach Art. 12a Abs. 1
oder 2 des Grundgesetzes erfüllt oder
eine solche Dienstpflicht oder eine ent-
sprechende Dienstleistung auf Zeit bis
zur Dauer von drei Jahren übernom-
men haben,

2. mindestens zwei Jahre Entwicklungs-
dienst nach dem Entwicklungshelfer-
Gesetz vom 18. Juni 1969 (BGBl. I 
S. 549), zuletzt geändert durch Gesetz
vom 24. Dezember 2003 (BGBl. I 
S. 2954), geleistet haben,

3. ein freiwilliges soziales Jahr nach dem
Gesetz zur Förderung eines freiwilli-
gen sozialen Jahres in der Fassung
vom 15. Juli 2002 (BGBl. I S. 2597), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 9. De-
zember 2004 (BGBl. I S. 3242), oder ein
freiwilliges ökologisches Jahr nach
dem Gesetz zur Förderung eines frei-
willigen ökologischen Jahres in der
Fassung vom 15. Juli 2002 (BGBI. I 
S. 2601), zuletzt geändert durch Gesetz
vom 9. Dezember 2004 (BGBl. I 
S. 3242), oder im Rahmen eines von
der Bundesregierung geförderten Mo-
dellprojekts geleistet haben,

4. ein Kind unter 18 Jahren oder einen
pflegebedürftigen sonstigen Angehöri-
gen bis zur Dauer von drei Jahren be-
treut oder gepflegt haben, 

(Dienst) werden in dem im Zulassungsan-
trag genannten Studiengang aufgrund
früheren Zulassungsanspruchs vorab aus-
gewählt, wenn sie für diesen Studiengang
zu Beginn oder während eines Dienstes
für diese Hochschule zugelassen worden
sind oder wenn zu Beginn oder während
eines Dienstes für diesen Studiengang an
der jeweiligen Hochschule keine Zulas-
sungszahlen festgesetzt waren. Der von
einer oder einem nach § 1 Abs. 2 Deut-
schen gleichgestellten ausländischen
Staatsangehörigen oder Staatenlosen ge-
leistete Dienst steht einem Dienst nach
Abs. 1 gleich, wenn er mit diesem Dienst
vergleichbar ist.

(2) Die Auswahl nach Abs. 1 Satz 1
muss spätestens zum zweiten Vergabe-
verfahren beantragt werden, das nach Be-
endigung des Dienstes durchgeführt wird.
Ist der Dienst noch nicht beendet, ist
durch Bescheinigung glaubhaft zu ma-
chen, dass der Dienst bei einer Bewer-
bung für das Sommersemester bis zum
30. April oder bei einer Bewerbung für
das Wintersemester bis zum 31. Oktober
beendet sein wird; bei der Bewerbung für
einen Studiengang an einer Fachhoch-
schule tritt an die Stelle dieser Termine
für das Sommersemester der 15. März
und für das Wintersemester der 1. Okto-
ber.

(3) Wird die Festlegung einer Rangfol-
ge zwischen den aufgrund früheren Zu-
lassungsanspruchs nach einem Dienst
Auszuwählenden erforderlich, entschei-
det das Los.

(4) Wer aufgrund einer gerichtlichen
Entscheidung zuzulassen ist, die sich auf
ein bereits abgeschlossenes Vergabever-
fahren bezieht, steht den Bewerberinnen
und Bewerbern gleich, die vorweg 
aufgrund früheren Zulassungsanspruchs
nach einem Dienst auszuwählen sind. Die
Zulassung ist zurückzunehmen, wenn die
gerichtliche Entscheidung aufgehoben
oder entsprechend geändert wird.

§ 8

Auswahl nach Wartezeit

(1) Die Rangfolge der Bewerberinnen
und Bewerber wird durch die Zahl der
Halbjahre seit dem Erwerb der Hoch-
schulzugangsberechtigung bestimmt. Es
zählen nur volle Halbjahre vom Zeitpunkt
des Erwerbs der Hochschulzugangsbe-
rechtigung bis zum Beginn des Semes-
ters, für das die Zulassung beantragt
wird. Halbjahre sind die Zeit vom 1. April
bis zum 30. September eines Jahres (Som-
mersemester) und die Zeit vom 1. Okto-
ber bis zum 31. März des folgenden Jah-
res (Wintersemester); bei den Fachhoch-
schulen liegen diese Termine jeweils um
einen Monat früher.

(2) Wird der Zeitpunkt des Erwerbs 
der Hochschulzugangsberechtigung nicht
nachgewiesen, wird die Zahl der Halbjah-
re seit dem Erwerb der Hochschulzu-
gangsberechtigung nicht berücksichtigt.

(3) Wer nachweist, aus in der eigenen
Person liegenden, nicht selbst zu vertre-
tenden Gründen daran gehindert gewe-
sen zu sein, die Hochschulzugangsbe-
rechtigung zu einem früheren Zeitpunkt
zu erwerben, wird auf Antrag mit dem
früheren Zeitpunkt des Erwerbs der
Hochschulzugangsberechtigung berück-
sichtigt.

(4) Die Zahl der Halbjahre wird erhöht
um

1. eins für je sechs Monate Berufsausbil-
dung, höchstens jedoch um zwei 
Halbjahre, wenn die Bewerberin oder
der Bewerber damit vor dem Er-
werb der Hochschulzugangsberechti-
gung einen berufsqualifizierenden Ab-
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schluss außerhalb der Hochschule er-
langt hat, der nicht Voraussetzung für
den Erwerb der Hochschulzugangsbe-
rechtigung war, und die Hochschulzu-
gangsberechtigung vor dem 16. Juli
2008 erworben worden ist; ist die
Hochschulzugangsberechtigung vor
dem 16. Juli 2004 erworben worden,
wird die Zahl der Halbjahre um bis zu
vier erhöht; dies gilt entsprechend,
wenn die Bewerberin oder der Bewer-
ber aus den in § 7 Abs. 1 genannten
Gründen daran gehindert war, vor
dem Erwerb der Hochschulzugangsbe-
rechtigung einen berufsqualifizieren-
den Abschluss außerhalb der Hoch-
schule zu erlangen,

2. eins, wenn die Bewerberin oder der
Bewerber nach dem Erwerb der Hoch-
schulzugangsberechtigung einen be-
rufsqualifizierenden Abschluss außer-
halb der Hochschule erlangt oder eine
Berufstätigkeit von mindestens drei-
jähriger Dauer ausgeübt hat, sofern die
Berufsausbildung oder die Berufstätig-
keit vor dem 16. Januar 1998 aufge-
nommen worden ist,

3. eins, wenn die Bewerberin oder der
Bewerber nach dem Erwerb der Hoch-
schulzugangsberechtigung

a) wegen der Erfüllung von Unter-
haltspflichten,

b) aus den in § 7 Abs. 1 genannten
Gründen,

c) wegen Krankheit oder

d) aus sonstigen, in der eigenen Per-
son liegenden, nicht selbst zu ver-
tretenden Gründen

daran gehindert war, einen berufsqua-
lifizierenden Abschluss außerhalb der
Hochschule zu erlangen oder eine Be-
rufstätigkeit von mindestens dreijähri-
ger Dauer auszuüben, sofern der be-
rufsqualifizierende Abschluss oder die
Berufstätigkeit zu einer Erhöhung der
Halbjahre nach Nr. 2 geführt hätte.
Der berufsqualifizierende Abschluss
und die Berufstätigkeit müssen spätes-
tens innerhalb der Nachfrist nach 
§ 3 Abs. 8 abgeschlossen und nachge-
wiesen sein.

(5) Ein berufsqualifizierender Ab-
schluss nach Abs. 4 liegt vor bei

1. Ausbildungsberufen, die in dem Ver-
zeichnis der anerkannten Ausbil-
dungsberufe nach § 90 Abs. 3 Nr. 3 des
Berufsbildungsgesetzes vom 23. März
2005 (BGBl. I S. 931), geändert durch
Gesetz vom 23. März 2005 (BGBl. I 
S. 931, 962) enthalten sind,

2. einer Berufsausbildung an einer staat-
lichen oder staatlich anerkannten Be-
rufsfachschule oder Fachschule,

3. einer abgeschlossenen Ausbildung im
einfachen oder mittleren Dienst der öf-
fentlichen Verwaltung oder

4. einer nach Art. 37 Abs. 1 oder 3 des Ei-
nigungsvertrages vom 31. August 1990
(BGBl. II S. 885, 889) den Nr. 1 bis 3
gleichzustellenden Berufsausbildung.

Ein berufsqualifizierender Abschluss mit
zweijähriger Ausbildungsdauer vor dem
Erwerb der Hochschulzugangsberechti-
gung gilt als nachgewiesen, wenn die
Bewerberin oder der Bewerber die 
Hochschulzugangsberechtigung an einem
Abendgymnasium, an einem Institut zur
Erlangung der Hochschulreife (Kolleg)
oder aufgrund einer im Gebiet der Bun-
desrepublik Deutschland abgelegten Prü-
fung über die Befähigung zum Hoch-
schulstudium ohne Reifezeugnis oder für
den Hochschulzugang besonders befähig-
ter Berufstätiger erworben hat.

(6) Von der Zahl der Halbjahre, die sich
nach den Abs. 1 bis 4 ergeben, wird die
Zahl der Halbjahre abgezogen, in denen
die Bewerberin oder der Bewerber an einer
deutschen Hochschule immatrikuliert war.

(7) Von der Zahl der Halbjahre, die
sich nach den Abs. 1 bis 6 ergeben,
werden höchstens sechzehn Halbjahre
berücksichtigt.

§ 9

Auswahl nach dem Ergebnis 
eines von der Hochschule 

durchzuführenden Auswahlverfahrens
nach § 4 Abs. 1 Nr. 3 und Abs. 2 Nr. 2 
des Gesetzes zum Staatsvertrag über 

die Vergabe von Studienplätzen

(1) Am Auswahlverfahren der Hoch-
schulen nach § 4 Abs. 2 Nr. 2 des Geset-
zes zum Staatsvertrag über die Vergabe
von Studienplätzen wird nicht beteiligt,
wer

1. unter die Quote nach § 5 Abs. 1 fällt
oder

2. nach § 6 Abs. 3 Nr. 1 bis 4 von der
Hochschule zuzulassen ist.

(2) Die Auswahlentscheidung der
Hochschule im Rahmen des Verfahrens
nach § 4 Abs. 1 Nr. 3 und Abs. 2 Nr. 2 des
Gesetzes zum Staatsvertrag über die Ver-
gabe von Studienplätzen ist zu treffen

1. nach dem Grad der in der Hochschul-
zugangsberechtigung ausgewiesenen
Qualifikation (Durchschnittsnote),

2. nach einer Gewichtung der in der
Hochschulzugangsberechtigung aus-
gewiesenen Leistungen in Fächern,
die über die fachspezifische Eignung
für den gewählten Studiengang beson-
deren Aufschluss geben,

3. nach dem Ergebnis eines fachspezifi-
schen Studierfähigkeitstests,

4. nach der Art einer Berufsausbildung,
praktischen Tätigkeiten oder studien-
relevanten außerschulischen Leistun-
gen, die über die Eignung für den ge-
wählten Studiengang besonderen Auf-
schluss geben können,

5. nach dem Ergebnis eines von der
Hochschule durchzuführenden Aus-
wahlgesprächs mit den Bewerberinnen
und Bewerbern, das Aufschluss über
die Motivation und Eignung für den
gewählten Studiengang und den ange-
strebten Beruf geben soll, oder
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6. aufgrund einer Verbindung von Maß-
stäben nach Nr. 1 bis 5.

Bei der Auswahlentscheidung der Hoch-
schule muss dem Grad der Qualifikation
ein maßgeblicher Einfluss gegeben wer-
den.

(3) Die Zahl der Teilnehmerinnen und
Teilnehmer am Auswahlverfahren nach 
§ 4 Abs. 1 Nr. 3 des Gesetzes zum Staats-
vertrag über die Vergabe von Studien-
plätzen kann begrenzt werden. In diesem
Fall entscheidet die Hochschule über die
Teilnahme nach einem der in Abs. 2 Nr. 1
bis 4 genannten Maßstäbe, nach dem
Grad der Ortspräferenz oder nach einer
Verbindung dieser Maßstäbe. In Aus-
wahlverfahren nach § 4 Abs. 2 Nr. 2 des
Gesetzes zum Staatsvertrag über die Ver-
gabe von Studienplätzen kann nur die
Zahl der Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer an einem Auswahlgespräch auf das
Dreifache der Zahl der hiernach zu verge-
benden Studienplätze begrenzt werden.
In diesem Fall entscheidet die Hochschule
über die Teilnahme nach einem der in
Abs. 2 Nr. 1 bis 4 genannten Maßstäbe
oder nach einer Verbindung dieser Maß-
stäbe.

(4) Die Hochschule kann von den Teil-
nehmerinnen und Teilnehmern am Aus-
wahlverfahren der Hochschule die Vorla-
ge weiterer für die Verfahrensdurch-
führung notwendiger Unterlagen verlan-
gen.

(5) Die Einzelheiten des Auswahlver-
fahrens, insbesondere die Entscheidung
über die Auswahlkriterien nach Abs. 2,
regelt die Hochschule durch Satzung. Die
Satzung ist rechtzeitig vor dem Ende der
in § 3 Abs. 1 genannten Fristen öffentlich
bekannt zu machen.

(6) Die Entscheidung über die Aus-
wahl trifft die Präsidentin oder der Präsi-
dent der Hochschule. Zur Vorbereitung
dieser Entscheidung wird für jeden Studi-
engang mindestens eine Auswahlkom-
mission eingesetzt, die aus mindestens
zwei Mitgliedern besteht, die der Gruppe
der Professorinnen und Professoren an-
gehören.

(7) Sofern für Studiengänge, für die in
der Zulassungszahlenverordnung in der
jeweils geltenden Fassung Zulassungs-
zahlen festgesetzt sind, keine Regelungen
nach Abs. 5 durch die Hochschule getrof-
fen worden sind, erfolgt die Auswahlent-
scheidung der Hochschule ausschließlich
nach Abs. 2 Nr. 1 in Verbindung mit § 10.

§ 10

Auswahl nach dem Grad 
der Qualifikation

(1) Die Rangfolge der Bewerberinnen
und Bewerber wird durch die Durch-
schnittsnote bestimmt. Die Einzelheiten
zur Ermittlung und zum Nachweis der
Durchschnittsnote ergeben sich aus An-
lage 1.

(2) Wer keine Durchschnittsnote nach-
weist, wird hinter die letzte Bewerberin

oder den letzten Bewerber mit feststellba-
rer Durchschnittsnote eingeordnet.

(3) Wer nachweist, aus in der eigenen
Person liegenden, nicht selbst zu vertre-
tenden Gründen daran gehindert gewe-
sen zu sein, eine bessere Durchschnitts-
note zu erreichen, wird auf Antrag mit der
besseren Durchschnittsnote berücksich-
tigt.

§ 11

Auswahl nach Härtegesichtspunkten

Die Studienplätze der Härtequote wer-
den auf Antrag an Bewerberinnen und
Bewerber vergeben, für die die Nichtzu-
lassung in dem im Zulassungsantrag ge-
nannten Studiengang eine außergewöhn-
liche Härte bedeuten würde. Eine außer-
gewöhnliche Härte liegt vor, wenn beson-
dere soziale oder familiäre Gründe in der
Person der Bewerberin oder des Bewer-
bers die sofortige Aufnahme des Studi-
ums zwingend erfordern. Die Rangfolge
der Bewerberinnen und Bewerber wird
von der Hochschule nach dem Grad der
außergewöhnlichen Härte bestimmt.

§ 12

Auswahl der Bewerberinnen 
und Bewerber für ein Zweitstudium

(1) Bewerberinnen und Bewerber, die
bereits ein Studium in einem anderen
Studiengang an einer deutschen Hoch-
schule erfolgreich abgeschlossen haben
(Erststudium), können nicht im Rahmen
der Quoten nach § 5 Abs. 3 ausgewählt
werden.

(2) Die Rangfolge der Bewerberinnen
und Bewerber wird durch eine Messzahl
bestimmt, die aus dem Ergebnis der Ab-
schlussprüfung des Erststudiums und dem
Grad der Bedeutung der Gründe für das
Zweitstudium ermittelt wird. Die Einzel-
heiten zur Ermittlung der Messzahl erge-
ben sich aus Anlage 2.

§ 13

Ranggleichheit

(1) Besteht bei der Auswahl nach dem
Grad der Qualifikation Ranggleichheit,
bestimmt sich die Rangfolge nach den Be-
stimmungen über die Auswahl nach War-
tezeit. Besteht bei der Auswahl nach War-
tezeit oder bei der Auswahl nach dem Er-
gebnis eines von der Hochschule durch-
zuführenden Auswahlverfahrens Rang-
gleichheit, bestimmt sich die Rangfolge
nach den Bestimmungen über die Aus-
wahl nach dem Grad der Qualifikation.

(2) Besteht danach noch Ranggleich-
heit oder besteht bei der Auswahl in den
übrigen Quoten Ranggleichheit, werden
von den Bewerberinnen und Bewerbern
diejenigen vorrangig ausgewählt, die 
zu dem Personenkreis nach § 7 Abs. 1
gehören und durch Bescheinigung glaub-
haft machen, dass sie ihren Dienst in voll-
em Umfang abgeleistet haben oder bei ei-
ner Bewerbung für das Sommersemester
spätestens zum 30. April und bei einer
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Bewerbung für das Wintersemester spä-
testens zum 31. Oktober in vollem Um-
fang abgeleistet haben werden, oder
glaubhaft machen, dass sie eine Tätigkeit
nach § 7 Abs. 1 Nr. 4 bis zu den genann-
ten Zeitpunkten mindestens neun Monate
ausgeübt haben werden; im Übrigen ent-
scheidet bei Ranggleichheit das Los.

§ 14

Zulassung von 
ausländischen Staatsangehörigen

(1) Ausländische Staatsangehörige oder
Staatenlose, die nicht nach § 1 Abs. 2
Deutschen gleichgestellt sind, werden im
Rahmen der Quote nach § 5 Abs. 1 Satz 1
vorrangig nach dem Grad der Qualifikati-
on ausgewählt. Daneben können für den
im Zulassungsantrag genannten Studien-
gang besondere Umstände berücksichtigt
werden, die für die Zulassung der Bewer-
berin oder des Bewerbers sprechen. Als
ein solcher Umstand ist insbesondere an-
zusehen, wenn die Bewerberin oder der
Bewerber

1. die Hochschulzugangsberechtigung aus-
schließlich nach ausländischem Recht an
einer deutschen Auslandsschule erwor-
ben hat,

2. von einer deutschen Einrichtung zur
Förderung begabter Studierender für
ein Studium ein Stipendium erhält,

3. in der Bundesrepublik Deutschland als
Asylberechtigte oder Asylberechtigter
anerkannt ist,

4. aus einem Entwicklungsland oder ei-
nem Land kommt, in dem es keine
Ausbildungsstätten für den gewählten
Studiengang gibt, oder

5. einer deutschsprachigen Minderheit
im Ausland angehört.

(2) Ausländischen und staatenlosen Be-
werberinnen und Bewerbern nach Abs. 1
Satz 1, die vor Aufnahme ihres Studiums
eine Feststellungsprüfung oder eine deut-
sche Sprachprüfung ablegen müssen,
kann die Hochschule im Rahmen der
Quote nach § 5 Abs. 1 Satz 1 einen Studi-
enplatz für den nach Bestehen der jewei-
ligen Prüfung nächstmöglichen Zulas-
sungstermin zusagen. Die Zusage er-
lischt, wenn die betreffende Prüfung nicht
bestanden ist.

(3) Ausländische und staatenlose Be-
werberinnen und Bewerber, denen die
Hochschule nach Abs. 2 einen Studien-
platz zugesagt hat, haben den Vorrang
vor anderen ausländischen Staatsan-
gehörigen oder Staatenlosen im Sinne des
Abs. 1 Satz 1.

(4) Die Hochschulen berücksichtigen
bei der Erteilung von Zusagen nach Abs. 2,
dass angemessene Zulassungschancen
auch für Bewerberinnen und Bewerber
ohne Studienplatzzusage verbleiben. Im
Übrigen treffen sie ihre Entscheidung
nach Abs. 1 bis 3 nach pflichtgemäßem
Ermessen; zwischenstaatliche Vereinba-
rungen und Vereinbarungen zwischen
Hochschulen sind zu berücksichtigen.

(5) §§ 3 bis 5 gelten entsprechend. Be-
werberinnen und Bewerber mit auslän-
discher Hochschulzugangsberechtigung
müssen ihrem Antrag den Nachweis
darüber beifügen, dass ihre Hochschul-
zugangsberechtigung nach den Verwal-
tungsvorschriften über die Anerkennung
ausländischer Hochschulzugangsberech-
tigungen vom 1. Dezember 1998 (StAnz.
1999 S. 306), geändert am 16. November
1999 (StAnz. S. 3598), für den gewählten
Studiengang einer deutschen Hochschul-
zugangsberechtigung als gleichwertig an-
erkannt ist.

(6) Ausländische Staatsangehörige und
staatenlose Bewerberinnen und Bewerber
nach Abs. 1 dürfen in den übrigen Quo-
ten nach § 5 Abs. 2 und 3 nicht ausge-
wählt werden.

§ 15

Besondere Bestimmungen für 
die Vergabe von Studienplätzen

in höheren Fachsemestern

(1) Sind in einem Studiengang an einer
Hochschule Zulassungszahlen für höhere
Fachsemester festgesetzt, werden freie
Studienplätze von der Hochschule an die
Bewerberinnen und Bewerber vergeben,
die die Voraussetzungen für die Aufnah-
me in das betreffende höhere Fachsemes-
ter erfüllen.

(2) Die Zahl der freien Studienplätze
ergibt sich für das jeweilige Fachsemester
aus der Differenz zwischen der festge-
setzten Zulassungszahl und der Zahl der
diesem Fachsemester zuzuordnenden im-
matrikulierten Studierenden. Im Übrigen
werden nach Abschluss eines Vergabe-
verfahrens freigebliebene oder freigewor-
dene Studienplätze von der Hochschule
nach § 21 vergeben.

(3) Die Hochschule ermittelt die Zahl
der freien Studienplätze für jeden Studi-
engang. Sie kann mehrere Semester eines
Studienabschnitts zusammenfassen.

(4) Erreicht oder überschreitet die Ge-
samtzahl der den Fachsemestern mit Zu-
lassungsbeschränkungen zuzuordnenden
Studierenden des betreffenden Studien-
gangs die Summe der für diesen Studien-
gang festgesetzten Zulassungszahlen, fin-
det eine Zulassung für die zulassungsbe-
schränkten höheren Fachsemester nicht
statt.

(5) Unbeschadet der Regelungen nach
Abs. 1 bis 4 sind zuzulassen:

1. Bewerberinnen und Bewerber nach § 7
Abs. 1, die sich an der Hochschule, an
der sie vor der Unterbrechung ihres
Studiums immatrikuliert waren, für
denselben Studiengang bewerben.

2. Bewerberinnen und Bewerber, die in
ihrem Studiengang aus fachbedingten
Gründen ein vom zuständigen Fachbe-
reich, Prüfungsamt oder Prüfungsaus-
schuss für notwendig gehaltenes Stu-
dium bis zu drei Semestern an einer
anderen Hochschule in einem Mit-
gliedstaat der Europäischen Union

Nr. 11 – Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Hessen, Teil I – 14. Juli 2006 369



durchlaufen haben und sich an der
Hochschule, an der sie vorher einge-
schrieben waren, für denselben Studi-
engang bewerben.

3. Bewerberinnen und Bewerber, die ihr
Studium für die Dauer eines fach-
bedingten, vom zuständigen Fachbe-
reich, Prüfungsamt oder Prüfungsaus-
schuss für sinnvoll gehaltenen Aus-
landsaufenthaltes unterbrochen haben
und sich an der Hochschule, an der sie
vor der Unterbrechung eingeschrieben
waren, für denselben Studiengang be-
werben.

§ 7 Abs. 2 gilt entsprechend.

(6) Sofern innerhalb der Bewerber-
gruppe nach Abs. 1 eine Auswahl erfor-
derlich wird, werden die verfügbaren Stu-
dienplätze in folgender Reihenfolge ver-
geben:

1. an Bewerberinnen und Bewerber, die
für ein niedrigeres Fachsemester in
dem Studiengang, für den sie die Zu-
lassung zu einem höheren Fachsemes-
ter beantragen, bereits an der Hoch-
schule endgültig zugelassen oder ein-
geschrieben sind,

2. an Bewerberinnen und Bewerber, die
für denselben Studiengang an einer
deutschen Hochschule endgültig ein-
geschrieben sind oder waren in der
nachstehenden Rangfolge:

a) amtlich festgestellte Eigenschaft
als schwerbehinderter Mensch nach
dem Neunten Buch Sozialgesetz-
buch – Rehabilitation und Teilhabe
behinderter Menschen – vom 19. Ju-
ni 2001 (BGBl. I S. 1046, 1047), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 
24. April 2006 (BGBl. I S. 926),

b) Hauptwohnung mit dem Ehegat-
ten oder den Kindern in den dem
Studienort zugeordneten Kreisen
und kreisfreien Städten,

c) Anerkennung besonderer sozialer,
insbesondere familiärer und wirt-
schaftlicher Gründe, die für einen
Studienortwechsel sprechen,

d) ohne besondere Gründe,

3. an sonstige Bewerberinnen und Be-
werber.

Die Zuordnung der Kreise und kreisfreien
Städte nach Nr. 2 Buchst. b ergibt sich aus
der Anlage 3.

(7) Für die Vergabe von Studienplät-
zen in höheren Fachsemestern finden in-
soweit die Regelungen nach § 6 keine
Anwendung. Im Übrigen entscheidet bei
Ranggleichheit das Los.

§ 16

Besondere Bestimmungen für die Vergabe
von Studienplätzen an hervorragend 

wissenschaftlich oder künstlerisch begabte
Bewerberinnen und Bewerber ohne 

Hochschulzugangsberechtigung

Sofern in Studiengängen gesonderte
Zulassungszahlen für Bewerberinnen und

Bewerber festgesetzt sind, die nach 
§ 63 Abs. 4 des Hessischen Hochschulge-
setzes hervorragend wissenschaftlich oder
künstlerisch begabt sind und keine Hoch-
schulzugangsberechtigung besitzen, wer-
den die Studienplätze an diese Bewerbe-
rinnen und Bewerber durch Losentscheid
vergeben, wenn die Zahl der Bewerbun-
gen die festgesetzte Zulassungszahl über-
steigt. Für die Vergabe dieser Studien-
plätze finden die Regelungen des § 5 kei-
ne Anwendung.

§ 17

Besondere Bestimmungen für 
Vergabe von Studienplätzen in 

Studiengängen, die einen 
Hochschulabschluss voraussetzen

(1) Sofern in Studiengängen, die einen
Hochschulabschluss voraussetzen, Zulas-
sungszahlen festgesetzt sind, erfolgt die
Auswahl nach dem Grad der Qualifikati-
on entsprechend dem Rang, der sich auf-
grund der Durchschnittsnote der Ab-
schlussprüfung ergibt, die Voraussetzung
für die Zulassung zu diesem Studiengang
ist. Die Durchschnittsnote muss auf eine
Stelle nach dem Komma bestimmt und
auf dem Abschlusszeugnis oder einer be-
sonderen Bescheinigung der Hochschule
ausgewiesen sein.

(2) Besteht nach Einordnung nach 
Abs. 1 Ranggleichheit, wird zunächst aus-
gewählt, wer über die bessere Durch-
schnittsnote in der Hochschulzugangsbe-
rechtigung verfügt; besteht danach noch
Ranggleichheit, gilt § 13 Abs. 2 entspre-
chend.

(3) Abweichend von Abs. 1 können die
Hochschulen durch Satzung bestimmen,
dass

1. die zur Verfügung stehenden Studien-
plätze nach der Fachrichtung der Ab-
schlussprüfung, die Voraussetzung für
die Zulassung zu diesem Studiengang
ist, aufgeteilt werden,

2. falls Absolventinnen und Absolventen
unterschiedlicher Fachrichtungen zu-
gelassen werden können, der maßgeb-
liche Rang für die einzelnen Studien-
fächer je gesondert ermittelt wird.

§ 18

Benachrichtigung der 
Bewerberinnen und Bewerber, 

Zulassungsbescheid

(1) Die Hochschule gibt den Bewerbe-
rinnen und Bewerbern die Entscheidung
über ihre Anträge unverzüglich bekannt.

(2) Im Zulassungsbescheid bestimmt
die Hochschule einen Termin, bis zu dem
sich die oder der Zugelassene bei der
Hochschule zu immatrikulieren hat. Im-
matrikuliert sich die oder der Zugelassene
bis zu diesem Termin nicht oder lehnt die
Hochschule eine Immatrikulation der
oder des Zugelassenen ab, weil Versa-
gungsgründe nach § 66 des Hessischen
Hochschulgesetzes vorliegen, wird der
Zulassungsbescheid unwirksam. Auf die-
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se Rechtsfolge ist in dem Bescheid hinzu-
weisen.

(3) Bewerberinnen und Bewerber, de-
nen kein Studienplatz zugewiesen wer-
den kann, erhalten einen schriftlichen Ab-
lehnungsbescheid, der über den Grund der
Ablehnung Auskunft gibt. Ablehnungsbe-
scheide sind mit einer Rechtsbehelfsbe-
lehrung zu versehen; § 21 Abs. 2 bleibt
unberührt.

§ 19

Nachrückverfahren

Die nach Ablauf der Frist nach § 18
Abs. 2 noch verfügbaren Studienplätze
werden in Nachrückverfahren an bis
dahin nicht zugelassene Studienbe-
werberinnen und Studienbewerber ent-
sprechend ihrer Rangfolge im Rah-
men der Quoten nach § 5 sowie § 15 
Abs. 6 vergeben. In Nachrückverfahren
gelten § 5 Abs. 4 sowie § 6 Abs. 1 ent-
sprechend.

§ 20

Abschluss des Vergabeverfahrens

(1) Das Vergabeverfahren ist abge-
schlossen, wenn

1. die Bewerberlisten erschöpft sind,

2. alle verfügbaren Studienplätze durch
Immatrikulationen besetzt sind oder

3. die Präsidentin oder der Präsident der
Hochschule das Vergabeverfahren für
abgeschlossen erklärt hat.

(2) Das Vergabeverfahren soll abge-
schlossen werden, wenn seine weitere
Durchführung im Hinblick auf die Anzahl
der noch verfügbaren Studienplätze oder
den Beginn der Vorlesungszeiten nicht
mehr sinnvoll erscheint.

§ 21

Restvergabeverfahren

(1) Sind nach Abschluss des Vergabe-
verfahrens in einem Studiengang noch

Studienplätze verfügbar oder werden Stu-
dienplätze wieder verfügbar, werden die-
se von der Hochschule durch das Los an
Bewerberinnen und Bewerber vergeben,
die für die Studiengänge an Fachhoch-
schulen für das Sommersemester bis zum
15. März und für das Wintersemester bis
zum 1. Oktober, in den übrigen Studi-
engängen für das Sommersemester bis
zum 15. April und für das Wintersemester
bis zum 15. Oktober bei der Hochschule
die Zulassung schriftlich beantragt haben.
Ist das Vergabeverfahren in einem Studi-
engang vor diesem Zeitpunkt abgeschlos-
sen, kann die Hochschule eine frühere
Frist bestimmen, die in geeigneter Form
bekannt zu geben ist.

(2) Das Ergebnis des Losverfahrens
wird von der Hochschule in geeigneter
Weise bekannt gegeben. Im Losverfahren
zugelassene Bewerberinnen und Bewer-
ber erhalten unverzüglich einen Zulas-
sungsbescheid; Bewerberinnen und Be-
werber, die nicht ausgelost worden sind,
erhalten keinen Ablehnungsbescheid.

§ 22

Bewerbungsfristen für Anträge 
auf Zulassung außerhalb 

festgesetzter Zulassungszahlen

Für Bewerbungen in aufnahmebe-
schränkten Studiengängen gelten, soweit
ein Anspruch auf Zulassung außerhalb
festgesetzter Zulassungszahlen geltend
gemacht wird, die Fristen nach § 21 
Abs. 1 Satz 1 entsprechend.

§ 23

Aufhebung bisherigen Rechts, 
In-Kraft-Treten

(1) Die Vergabeverordnung Hessen
vom 18. Mai 2005 (GVBl. I S. 352)1) wird
aufgehoben.

(2) Diese Verordnung tritt am Tage
nach der Verkündung in Kraft. Sie gilt
erstmals für das Vergabeverfahren zum
Wintersemester 2006/2007.

Wiesbaden, den 30. Juni 2006

D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r  
f ü r  W i s s e n s c h a f t  u n d  K u n s t

C o r t s

1) Hebt auf GVBl. II 70-236
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(1) Bei Hochschulzugangsberechtigun-
gen auf der Grundlage der

1. „Vereinbarung über die gegenseitige
Anerkennung von Zeugnissen der
allgemeinen Hochschulreife, die an
Gymnasien mit neugestalteter Ober-
stufe erworben wurden“ nach Be-
schluss der Kultusministerkonferenz
vom 7. Mai 1971 in der Fassung vom 
8. November 1972 (Beschluss-Samm-
lung der Kultusministerkonferenz 
Nr. 191.1),

2. „Vereinbarung zur Gestaltung der
gymnasialen Oberstufe in der Sekun-
darstufe II“ nach Beschluss der Kultus-
ministerkonferenz vom 7. Juli 1972 in
der Fassung vom 16. Juni 2000 – Anla-
gen nach dem Stand der Fortschrei-
bung vom 17. Juni 2005 (Beschluss-
Sammlung der Kultusministerkonfe-
renz Nr. 176),

3. „Vereinbarung über die Abiturprüfung
für Nichtschülerinnen und Nicht-
schüler entsprechend der Gestaltung
der gymnasialen Oberstufe in der
Sekundarstufe II“ nach Beschluss der
Kultusministerkonferenz vom 13. Sep-
tember 1974 in der Fassung vom 
16. Juni 2000 (Beschluss-Sammlung der
Kultusministerkonferenz Nr. 192.2),

4. „Vereinbarung über die Durchführung
der Abiturprüfung für Schülerinnen
und Schüler an Waldorfschulen“ nach
Beschluss der Kultusministerkonferenz
vom 21. Februar 1980 in der Fassung
vom 14. Dezember 2001 (Beschluss-
Sammlung der Kultusministerkonfe-
renz Nr. 485.2),

5. „Vereinbarung zur Gestaltung der
Abendgymnasien“ nach Beschluss der
Kultusministerkonferenz vom 21. Juni
1979 in der Fassung vom 16. Juni 2000
(Beschluss-Sammlung der Kultusminis-
terkonferenz Nr. 240.2),

6. „Vereinbarung zur Gestaltung der Kol-
legs“ nach Beschluss der Kultusminis-
terkonferenz vom 21. Juni 1979 in der
Fassung vom 16. Juni 2000 (Beschluss-
Sammlung der Kultusministerkonfe-
renz Nr. 248.1),

die eine auf eine Stelle nach dem Komma
bestimmte Durchschnittsnote enthalten,
wird diese von der Hochschule bei der
Rangplatzbestimmung zugrunde gelegt.
Enthält die Hochschulzugangsberechti-
gung keine Durchschnittsnote nach Satz 1,
aber eine Punktzahl der Gesamtqualifika-
tion, wird von der Hochschule nach Anla-
ge 2 der „Vereinbarung über die Abitur-
prüfung der gymnasialen Oberstufe in der
Sekundarstufe II“ nach Beschluss der
Kultusministerkonferenz vom 13. Dezem-
ber 1973 in der Fassung vom 28. Februar
1997 (Beschluss-Sammlung der Kultusmi-
nisterkonferenz Nr. 192) die Durch-
schnittsnote aus der Punktzahl der Ge-

samtqualifikation errechnet. Die Durch-
schnittsnote wird auf eine Stelle nach
dem Komma errechnet; es wird nicht ge-
rundet.

(2) Bei Hochschulzugangsberechtigun-
gen auf der Grundlage der „Vereinba-
rung über die gegenseitige Anerkennung
der an Gymnasien erworbenen Zeugnisse
der allgemeinen Hochschulreife“ nach
Beschluss der Kultusministerkonferenz
vom 20. März 1969 – in der Fassung vom
20. Juni 1972 – und vom 13. Dezember
1973 (Beschluss-Sammlung der Kultusmi-
nisterkonferenz Nr. 191) wird die allge-
meine Durchschnittsnote aus dem arith-
metischen Mittel der Noten der Hoch-
schulzugangsberechtigung einschließlich
der Noten für die im 11. und 12. Schuljahr
abgeschlossenen Fächer wie folgt gebildet:

1. Weist die Hochschulzugangsberechti-
gung eine Note für das Fach Gemein-
schaftskunde aus, werden die Noten
für die Fächer Geschichte, Erdkunde,
Sozialkunde und Philosophie sowie für
sonstige Fächer, die in der Hochschul-
zugangsberechtigung als zu dem Fach
Gemeinschaftskunde gehörig ausge-
wiesen sind, nicht gewertet;

2. weist die Hochschulzugangsberechti-
gung keine Note für das Fach Gemein-
schaftskunde aus, ist diese aus dem
arithmetischen Mittel der Noten für die
Fächer Geschichte, Erdkunde, Sozial-
kunde und Philosophie oder für die
Fächer, die in der Hochschulzugangs-
berechtigung als zu dem Fach Ge-
meinschaftskunde gehörig ausgewie-
sen sind, zu bilden;

3. ist in der Hochschulzugangsberechti-
gung eine Note für das Fach Geschich-
te mit Gemeinschaftskunde ausgewie-
sen, gilt diese Note als Note für das
Fach Geschichte und als Note für das
Fach Sozialkunde;

4. bei der Bildung der Note für das Fach
Gemeinschaftskunde wird gerundet;

5. ist in der Hochschulzugangsberechti-
gung neben den Noten für die Fächer
Biologie, Chemie und Physik eine Ge-
samtnote für den naturwissenschaftli-
chen Bereich ausgewiesen, bleibt die-
se bei der Errechnung der Durch-
schnittsnote außer Betracht;

6. Noten für die Fächer Religionslehre,
Ethik, Kunsterziehung, Musik und
Sport bleiben außer Betracht, es sei
denn, dass die Zulassung zu einem
entsprechenden Studiengang bean-
tragt wird;

7. Noten für die Fächer Kunsterziehung,
Musik und Sport werden gewertet, so-
weit sie Kernpflichtfächer waren;

8. Noten für zusätzliche Unterrichtsver-
anstaltungen und für Arbeitsgemein-
schaften bleiben unberücksichtigt;

Anlage 1

Ermittlung der Durchschnittsnote
(zu § 10 Abs. 1 Satz 2)



9. die Durchschnittsnote wird auf eine
Stelle nach dem Komma errechnet; es
wird nicht gerundet.

Die allgemeine Durchschnittsnote wird
von der Schule, die besonderen Durch-
schnittsnoten für bestimmte Studiengän-
ge nach Satz 1 Nr. 6 werden auf Antrag
von der Schule in der Hochschulzugangs-
berechtigung oder einer besonderen Be-
scheinigung ausgewiesen. Für Hochschul-
zugangsberechtigungen, die vor dem 
1. April 1975 erworben wurden, ermittelt
die Hochschule die Durchschnittsnoten,
soweit sie nicht von der Schule ausgewie-
sen sind.

(3) Bei Hochschulzugangsberechtigun-
gen auf der Grundlage

1. der „Vereinbarung über Abendgymna-
sien“ nach Beschluss der Kultusminis-
terkonferenz vom 3. Oktober 1957 in
der Fassung vom 8. Oktober 1970 (Be-
schluss-Sammlung der Kultusminister-
konferenz Nr. 240),

2. des Beschlusses der Kultusminister-
konferenz vom 8. Juli 1965 (Beschluss-
Sammlung der Kultusministerkonfe-
renz Nr. 248) über die „Institute zur
Erlangung der Hochschulreife (‚Kol-
legs‘)“

wird die Durchschnittsnote aus dem arith-
metischen Mittel der Noten der Hoch-
schulzugangsberechtigung mit Ausnahme
der Noten für die Fächer, die in der Hoch-
schulzugangsberechtigung oder einer be-
sonderen Bescheinigung als vorzeitig ab-
geschlossen ausgewiesen sind, gebildet.
Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 bis 6 und 9 findet An-
wendung. Ist die Durchschnittsnote nicht
von der Schule ausgewiesen, wird sie von
der Hochschule nach Satz 1 und 2 errech-
net.

(4) Bei Hochschulzugangsberechtigun-
gen auf der Grundlage der

1. „Vereinbarung über die befristete ge-
genseitige Anerkennung von Zeugnis-
sen der fachgebundenen Hochschul-
reife, die an zur Zeit bestehenden
Schulen, Schulformen beziehungswei-
se -typen erworben worden sind“ nach
Beschluss der Kultusministerkonferenz
vom 25. November 1976 (Beschluss-
Sammlung der Kultusministerkonfe-
renz Nr. 226.2) und vom 16. Februar
1978 (Beschluss-Sammlung der Kultus-
ministerkonferenz Nr. 226.2.1),

2. „Sondervereinbarung über die gegen-
seitige Anerkennung der Zeugnisse
von besonderen gymnasialen Schul-
formen, die zu einer allgemeinen
Hochschulreife führen“ nach Be-
schluss der Kultusministerkonferenz
vom 25. November 1976 (Beschluss-
Sammlung der Kultusministerkonfe-
renz Nr. 226.1),

3. „Rahmenvereinbarung über die Berufs-
oberschule” nach Beschluss der Kul-
tusministerkonferenz vom 25. Novem-
ber 1976 in der Fassung vom 16. Juni
2000 (Beschluss-Sammlung der Kultus-
ministerkonferenz Nr. 470)

finden Abs. 1 bis 3 entsprechende An-
wendung. Dabei ist bei der Bildung der
Note für das Fach Gemeinschaftskunde
nach Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 eine im Zeugnis
ausgewiesene Note für das Fach Wirt-
schaftsgeographie beziehungsweise Geo-
graphie mit Wirtschaftsgeographie einzu-
beziehen.

(5) Bei Hochschulzugangsberechtigun-
gen, die auf dem Gebiet der Bundesrepu-
blik Deutschland nach dem Stand bis zum
3. Oktober 1990 an einer in eine Hoch-
schule übergeleiteten Bildungseinrich-
tung erworben wurden, ist eine Durch-
schnittsnote von der Hochschule in dem
Zeugnis oder einer besonderen Beschei-
nigung auszuweisen. Die Durchschnitts-
note wird auf eine Stelle nach dem Kom-
ma errechnet; es wird nicht gerundet.

(6) Bei sonstigen Hochschulzugangs-
berechtigungen, die auf dem Gebiet der
Bundesrepublik Deutschland nach dem
Stand bis zum 3. Oktober 1990 erworben
wurden und eine Durchschnittsnote ent-
halten, die auf eine Stelle nach dem Kom-
ma bestimmt ist, wird diese von der
Hochschule bei der Rangplatzbestim-
mung zugrunde gelegt.

(7) Bei sonstigen Hochschulzugangs-
berechtigungen, die auf dem Gebiet der
Bundesrepublik Deutschland nach dem
Stand bis zum 3. Oktober 1990 erworben
wurden und nur Einzelnoten im Rahmen
eines sechsstufigen Notensystems enthal-
ten, wird von der Hochschule eine Durch-
schnittsnote unter entsprechender An-
wendung des Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 bis 6 und
9 aus dem arithmetischen Mittel der No-
ten gebildet; Noten für gegebenenfalls im
11. und 12. Schuljahr abgeschlossene
Fächer sowie Noten für zusätzliche Unter-
richtsveranstaltungen und für Arbeitsge-
meinschaften bleiben unberücksichtigt.

(8) Bei sonstigen Hochschulzugangs-
berechtigungen, die auf dem Gebiet der
Bundesrepublik Deutschland nach dem
Stand bis zum 3. Oktober 1990 erworben
wurden und weder eine Durchschnittsno-
te, die auf eine Stelle nach dem Komma
bestimmt ist, noch Einzelnoten im Rah-
men eines sechsstufigen Notensystems
enthalten, ist eine Durchschnittsnote
durch eine besondere Bescheinigung
nachzuweisen, die von der für die Abnah-
me der entsprechenden Prüfung zuständi-
gen Stelle oder von der obersten Landes-
behörde auszustellen ist, unter deren Auf-
sicht diese Prüfung durchgeführt worden
ist. Bei der Bestimmung der Durch-
schnittsnote sind einzelne Prüfungsleis-
tungen, die der Hochschulzugangsbe-
rechtigung zugrunde liegen, zur Beurtei-
lung heranzuziehen. Die Durchschnitts-
note wird auf eine Stelle nach dem Kom-
ma bestimmt; es wird nicht gerundet.

(9) Bei Hochschulzugangsberechtigun-
gen aus der ehemaligen Deutschen De-
mokratischen Republik, die nach dem Be-
schluss der Kultusministerkonferenz vom
10. Mai 1990 (Beschluss-Sammlung der
Kultusministerkonferenz Nr. 908) zur Auf-
nahme eines Studiums in der Bundesre-
publik Deutschland berechtigen, wird die
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Durchschnittsnote nach dem Beschluss
der Kultusministerkonferenz vom 8. Juli
1987 in der Fassung vom 8. Oktober 1990
(Beschluss-Sammlung der Kultusminister-
konferenz Nr. 289.1) errechnet. Bei Hoch-
schulzugangsberechtigungen aus den in
Art. 3 des Einigungsvertrages genannten
Ländern, die nach dem Beschluss der Kul-
tusministerkonferenz vom 21. Februar
1992 in der Fassung vom 12. März 1993
(Beschluss-Sammlung der Kultusminister-
konferenz Nr. 234) und vom 25. Februar
1994 (Beschluss-Sammlung der Kultusmi-
nisterkonferenz Nr. 234.1) zur Aufnahme
eines Studiums in der Bundesrepublik
Deutschland berechtigen, wird die Durch-
schnittsnote nach dem Beschluss der Kul-
tusministerkonferenz vom 21. Februar
1992 in der Fassung vom 9. Juni 1993 (Be-
schluss-Sammlung der Kultusminister-
konferenz Nr. 235) errechnet. Die Durch-
schnittsnote wird jeweils von der für die
Ausstellung des Zeugnisses zuständigen
Stelle auf eine Stelle nach dem Komma
errechnet; es wird nicht gerundet. Die
Hochschule legt die auf dem Zeugnis
oder in einer besonderen Bescheinigung
ausgewiesene Durchschnittsnote bei der
Rangplatzbestimmung zugrunde.

(10) Bei Hochschulzugangsberechti-
gungen, die außerhalb der Bundesrepu-
blik Deutschland erworben wurden, wird
die Durchschnittsnote durch eine beson-
dere Bescheinigung nachgewiesen, die
von der für den Wohnsitz der Bewerberin
oder des Bewerbers zuständigen Landes-
behörde für das Schulwesen auszustellen
ist, ansonsten von der Hochschule auf der
Grundlage des Beschlusses der Kultusmi-
nisterkonferenz vom 15. März 1991 in der
Fassung vom 18. November 2004 (Be-
schluss-Sammlung der Kultusminister-
konferenz Nr. 289.5) zu berechnen ist.
Hierbei sind einzelne Prüfungsleistungen,
die der Hochschulzugangsberechtigung
zugrunde liegen, und das Ergebnis einer
ergänzenden Prüfung in der Bundesrepu-
blik Deutschland gleichgewichtig zur Be-
urteilung heranzuziehen; die Vorschriften
der vorstehenden Absätze sind sinn-
gemäß zu berücksichtigen. Die Durch-
schnittsnote wird auf eine Stelle nach
dem Komma bestimmt; es wird nicht ge-
rundet. Die Hochschule legt die auf dem
Zeugnis oder in einer besonderen Be-
scheinigung ausgewiesene, ansonsten die
von ihr errechnete Durchschnittsnote bei
der Rangplatzbestimmung zugrunde.

(11) Bei Hochschulzugangsberechti-
gungen, die bis einschließlich 1986 auf-
grund einer Abschlussprüfung unter dem
Vorsitz einer oder eines Prüfungsbeauf-
tragten der Kultusministerkonferenz an
deutschen Schulen im Ausland (ausge-
nommen die Schulen mit neugestalteter
gymnasialer Oberstufe) und an Privat-
schulen im deutschsprachigen Ausland
erworben wurden, ist die Durchschnitts-
note durch eine Bescheinigung der oder

des Prüfungsbeauftragten nachzuweisen.
Dasselbe gilt weiterhin für die Zeugnisse
der deutschen Reifeprüfungen, die am Ly-
zeum Alpinum in Zuoz und am Institut
auf dem Rosenberg in St. Gallen erwor-
ben wurden. Die Durchschnittsnote wird
auf eine Stelle nach dem Komma be-
stimmt; es wird nicht gerundet. Bei Hoch-
schulzugangsberechtigungen, die ab 1987
aufgrund einer Abschlussprüfung unter
dem Vorsitz einer oder eines Prüfungsbe-
auftragten der Kultusministerkonferenz
an deutschen Schulen im Ausland erwor-
ben wurden, wird die auf dem Zeugnis
ausgewiesene, auf eine Stelle nach dem
Komma bestimmte Durchschnittsnote von
der Hochschule bei der Rangplatzbestim-
mung zugrunde gelegt.

(12) Bei Hochschulzugangsberechti-
gungen, die an den deutsch-französi-
schen Gymnasien ab dem Abiturtermin
1982 erworben wurden, wird der in den
Zeugnissen nach Art. 30 des Abkommens
zwischen der Regierung der Bundesrepu-
blik Deutschland und der Regierung der
Französischen Republik vom 10. Februar
1972 (Beschluss-Sammlung der Kultusmi-
nisterkonferenz Nr. 90) ausgewiesene
„allgemeine Notendurchschnitt“ bei der
Rangplatzbestimmung zugrunde gelegt.
Für die Umrechnung des „allgemeinen
Notendurchschnitts“ wird der für die Eu-
ropäischen Schulen geltende Umrech-
nungsschlüssel nach Beschluss der Kul-
tusministerkonferenz vom 8. Dezember
1975 in der Fassung vom 11. Dezember
2002 (Beschluss-Sammlung der Kultusmi-
nisterkonferenz Nr. 289.2) angewendet.
Bei Absolventinnen und Absolventen der
deutsch-französischen Gymnasien in Frei-
burg und Saarbrücken werden für das
Abitur 1982 und 1983 die bis 1981 gelten-
den Richtlinien angewendet, sofern durch
die Neuregelung im Einzelfall eine Ver-
schlechterung der Durchschnittsnote ein-
tritt. Die nach diesem Verfahren umge-
rechnete allgemeine Durchschnittsnote
wird zusätzlich zum „allgemeinen Noten-
durchschnitt“ im „Zeugnis über das Be-
stehen des deutsch-französischen Abi-
turs“ ausgewiesen und durch den Stem-
pelzusatz „Durchschnittsnote nach Staats-
vertrag über die Vergabe von Studien-
plätzen“ gekennzeichnet.

(13) Bei Hochschulzugangsberechti-
gungen, die ausschließlich aufgrund einer
besonderen beruflichen Vorbildung er-
worben worden sind, wird der Auswahl
nach dem Grad der Qualifikation eine in
dem die Zugangsberechtigung begrün-
denden Zeugnis ausgewiesene Durch-
schnittsnote zugrunde gelegt. Ist eine
Durchschnittsnote in dem Zeugnis nicht
ausgewiesen, so wird diese von der Hoch-
schule aus dem arithmetischen Mittel der
Einzelnoten des Zeugnisses ermittelt. Die
Durchschnittsnote wird auf eine Stelle
nach dem Komma bestimmt; es wird nicht
gerundet.
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1. Die Messzahl ist die Summe der
Punktzahlen, die für das Ergebnis der
Abschlussprüfung des Erststudiums
und für den Grad der Bedeutung der
Gründe für das Zweitstudium verge-
ben werden.

2. Für das Ergebnis der Abschlussprü-
fung des Erststudiums werden folgen-
de Punktzahlen vergeben:

1. Noten „ausgezeichnet“ 
und „sehr gut“ 4 Punkte;

2. Noten „gut“ und 
„voll befriedigend“ 3 Punkte;

3. Note „befriedigend“ 2 Punkte;

4. Note „ausreichend“ 1 Punkt.

Ist die Note der Abschlussprüfung des
Erststudiums nicht nachgewiesen, wird
das Ergebnis der Abschlussprüfung
mit 1 Punkt bewertet.

3. Nach dem Grad der Bedeutung der
Gründe für das Zweitstudium werden
folgende Punktzahlen vergeben:

„Zwingende berufliche Gründe“
9 Punkte;

zwingende berufliche Gründe liegen
vor, wenn ein Beruf angestrebt wird,
der nur aufgrund zweier abgeschlosse-
ner Studiengänge ausgeübt werden
kann;

„Wissenschaftliche Gründe“
7 bis 11 Punkte;

wissenschaftliche Gründe liegen vor,
wenn im Hinblick auf eine spätere
Tätigkeit in Wissenschaft und For-
schung auf der Grundlage der bisheri-

gen wissenschaftlichen und prakti-
schen Tätigkeit eine weitere wissen-
schaftliche Qualifikation in einem an-
deren Studiengang angestrebt wird;

„Besondere berufliche Gründe“
7 Punkte;

besondere berufliche Gründe liegen
vor, wenn die berufliche Situation da-
durch erheblich verbessert wird, dass
der Abschluss des Zweitstudiums das
Erststudium sinnvoll ergänzt; 

„Sonstige berufliche Gründe“
4 Punkte;

sonstige berufliche Gründe liegen vor,
wenn das Zweitstudium aufgrund der
beruflichen Situation aus sonstigen
Gründen zu befürworten ist;

„Keiner der vorgenannten Gründe“
1 Punkt.

Liegen wissenschaftliche Gründe vor,
ist die Punktzahl innerhalb des Rah-
mens von 7 bis 11 Punkten davon ab-
hängig, welches Gewicht die Gründe
haben, welche Leistungen bisher er-
bracht worden sind und in welchem
Maß die Gründe von allgemeinem In-
teresse sind. Wird das Zweitstudium
nach einer Familienphase zum Zwecke
der Wiedereingliederung oder des
Neueinstiegs in das Berufsleben ange-
strebt, kann dieser Umstand unabhän-
gig von der Bewertung des Vorhabens
und seiner Zuordnung zu einer der
vorgenannten Fallgruppen durch Ge-
währung eines Zuschlags von bis 
zu 2 Punkten bei der Messzahlbildung
berücksichtigt werden.

Anlage 2

Ermittlung der Messzahl bei der Auswahl für ein Zweitstudium 
(zu § 12 Abs. 2 Satz 2)
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Einem Studienort des Landes zugeord-
net sind der Kreis oder die kreisfreie Stadt
des Studienorts sowie die hieran angren-
zenden Kreise oder kreisfreien Städte des
Landes. Sofern sich in einem Kreis oder in
einer kreisfreien Stadt oder in den hieran
angrenzenden Kreisen oder kreisfreien
Städten kein Studienort des Landes befin-
det, ist dieser Kreis oder diese kreisfreie
Stadt dem nächsten Studienort des Lan-
des zugeordnet. Dies gilt entsprechend,
wenn Studiengänge nur an bestimmten
Studienorten des Landes angeboten wer-
den. Kreise und kreisfreie Städte eines
Landes sind auch dem Studienort eines
anderen Landes zugeordnet, wenn sie an

den Kreis oder die kreisfreie Stadt des
Studienorts des anderen Landes angren-
zen.

In der nachfolgenden Übersicht ist für
jeden Kreis und jede kreisfreie Stadt die
Entfernung zu den Studienorten des Lan-
des als Länge der Luftlinie zwischen
Kreisstadt und Studienort in Kilometern
(km), jeweils auf 10 km gerundet, ange-
geben.

Ist ein Studienort im Kreis oder in der
kreisfreien Stadt oder in einem hieran an-
grenzenden Kreis oder einer hieran an-
grenzenden kreisfreien Stadt gelegen, ist
als Entfernung 0 angegeben.

Anlage 3

Zuordnung der Kreise und kreisfreien Städte zu den Studienorten 
(zu § 15 Abs. 6 Satz 2)

Kreisfreie Städte

Darmstadt 0 20 50 100 50 80 50 170 100 20 40

Frankfurt 20 0 0 90 50 60 30 150 80 0 30

Kassel 170 150 120 80 180 100 150 0 80 160 160

Offenbach 20 0 30 80 60 60 40 140 80 30 40

Wiesbaden 40 30 40 110 0 60 0 140 80 0 0

Landkreise

Bergstraße 0 50 80 120 60 110 70 0 130 0 60

Darmstadt-Dieburg 0 20 50 100 50 80 50 170 100 0 40

Fulda 100 90 70 0 140 70 100 90 70 110 110

Gießen 80 60 0 70 80 0 50 100 0 70 60

Groß-Gerau 20 0 50 110 40 80 40 170 100 0 40

Hersfeld-Rotenburg 130 120 90 0 160 80 120 50 70 130 130

Hochtaunuskreis 40 0 0 80 0 40 0 140 70 30 30

Kassel 170 150 120 80 180 100 150 0 80 160 160

Lahn-Dill-Kreis 70 50 0 80 70 0 40 100 0 60 50

Limburg-Weilburg 70 50 50 110 0 50 0 140 70 50 30

Main-Kinzig-Kreis 30 0 0 0 70 50 50 140 80 40 50

Main-Taunus-Kreis 30 0 40 100 0 60 0 150 80 0 0

Marburg-
Biedenkopf 100 80 50 70 110 0 70 80 0 90 80

Odenwaldkreis 30 50 80 110 80 110 80 190 130 50 70

Offenbach 0 0 30 80 60 60 40 140 80 0 40

Rheingau-
Taunus-Kreis 50 40 50 120 0 70 0 190 90 30 0

Schwalm-Eder-Kreis 140 120 90 50 150 70 120 30 0 130 130

Vogelsbergkreis 100 80 0 0 120 0 90 80 0 100 100

Waldeck-
Frankenberg 150 130 100 100 150 80 120 40 0 140 130

Werra-Meißner-Kreis 170 160 130 70 200 120 160 40 100 180 170

Wetterau-Kreis 50 0 0 70 70 0 40 120 50 40 40
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Angrenzende Kreise

B a y e r n

Landkreise

Bad Kissingen - - - 0 - - - - - - -

Rhön-Grabfeld - - - 0 - - - - - - -

N i e d e r s a c h s e n

Landkreis

Göttingen - - - - - - - 0 - - -

N o r d r h e i n - W e s t f a l e n

Kreis

Siegen-Wittgenstein - - - - - - - - 0 - -

R h e i n l a n d - P f a l z

Kreisfreie Städte

Mainz - - - - 0 - - - - 0 0

Worms - - - - - - - - - 0 -

Landkreise

Alzey-Worms - - - - - - - - - 0 -

Mainz-Bingen - - - - 0 - 0 - - 0 0

Rhein-Lahn-Kreis - - - - 0 - 0 - - - -

T h ü r i n g e n

Landkreise

Schmalkalden-
Meinigen - - - 0 - - - - - - -

Wartburgkreis - - - 0 - - - - - - -
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Verordnung
über die Festsetzung von Zulassungszahlen an den Hochschulen 

des Landes Hessen im Wintersemester 2006/2007
(Zulassungszahlenverordnung 2006/2007)*)

Vom 3. Juli 2006

Aufgrund des § 3 Abs. 2 des Gesetzes
zum Staatsvertrag über die Vergabe von
Studienplätzen vom 13. Juni 2000 (GVBl. I
S. 297), zuletzt geändert durch Gesetz
vom 6. Mai 2005 (GVBl. I S. 302), wird
verordnet:

§ 1

In den nachfolgend aufgeführten Stu-
diengängen werden zur Aufnahme von
Studienanfängerinnen und Studienanfän-
gern in das erste Fachsemester sowie zur
Aufnahme von Studierenden in höhere
Fachsemester an den Hochschulen des
Landes Hessen zum Wintersemester
2006/2007 folgende Zulassungszahlen
festgesetzt:

A. Studiengänge mit Abschluss Bachelor, Diplom, Magister oder Staatsexamen 
(ohne Lehrämter)

Hochschule/Studiengang Fachsemester
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Hochschule Darmstadt

Architektur 105 0 85 0 85 0 85 0

Betriebswirtschaftslehre 65 60 60 60 60 60 60 60

Biotechnologie 65 0 50 0 50 0 50 0

Chemische Technologie 75

Energiewirtschaft 70 0

Informatik 210 40

Informationsrecht 35 0 30 0 30 0 30 0

Informations- und Wissensmanagement 85 0 75 0 75 0 75 0

Innenarchitektur 70 0 50 0 50 0 50 0

Maschinenbau 80 40

Mathematik 90 0

Mechatronik 60 0 50 0

Media Production 
(Bachelor, CIT, Cork/Irland) 60 0 60 0 60 0

Media System Design 60 0 60 0 60 0 60 0

Online-Journalismus 40 0 40 0 40 0 40 0

Soziale Arbeit 160 0 140 0 140 0 140 0

Wirtschaftsingenieurwesen 60 0 60 0 60 0 60 0

Wissenschaftsjournalismus 18 0 18 0 18 0

2. Johann Wolfgang Goethe-Universität
Frankfurt am Main

Amerikanistik (Magister-Hauptfach) 130

Amerikanistik (Magister-Nebenfach) 60

Anglistik (Magister-Hauptfach) 130

Anglistik (Magister-Nebenfach) 60

*) GVBl. II 70-244
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Hochschule/Studiengang Fachsemester
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Biochemie 45 0 34 0 34

Bioinformatik 41 0 31 0 31

Biologie 181 0 145 0 145

Germanistik (Magister-Hauptfach) 185

Germanistik (Magister-Nebenfach) 120

Japanologie (Magister-Hauptfach) 90

Kognitive Linguistik 30

Kulturanthropologie 55

Medizin 432 0 399 0 270 0 235 0 235 0

Pädagogik (Diplom) 180

Pädagogik (Magister-Hauptfach) 190

Pädagogik (Magister-Nebenfach) 225

Pharmazie 82 62 62 62 62

Politologie (Diplom) 160

Politologie (Magister-Hauptfach) 80

Politologie (Magister-Nebenfach) 96

Psychoanalyse (Magister-Nebenfach) 44

Psychologie (Diplom) 59 46 46 46 46 46 46 46

Psychologie (Magister-Nebenfach) 61

Rechtswissenschaft 360

Sinologie (Magister-Hauptfach) 125

Soziologie (Diplom) 210

Soziologie (Magister-Hauptfach) 100

Soziologie (Magister-Nebenfach) 113

Sportwissenschaften 120

Theater-, Film- und Medienwissenschaft 71

Wirtschaftswissenschaften 381 381 381 381 381 381

Zahnmedizin 100 0 75 0 75 0 75 0 75 46

3. Fachhochschule Frankfurt am Main

Architektur 70 70 70

Betriebswirtschaft 74 73 73

Betriebswirtschaft 
(deutscher und französischer Abschluss) 8

Bioverfahrenstechnik 72 0 72

International Finance 44 0 42

Pflege 70 0 60

Pflegemanagement 0 50 0

Public Management 40 0 36

Sozialarbeit 145 120

Sozialpädagogik 160 0

Wirtschaftsinformatik 72 0 72

Wirtschaftsrecht 40 36 36

4. Hochschule Fulda

Bachelor of Arts: Soziale Arbeit 0

Gesundheitsmanagement 28

Internationales Management 105

Lebensmitteltechnologie 76

Oecotrophologie 80 80

Pflege 50
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Hochschule/Studiengang Fachsemester
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Pflegemanagement 29

Physiotherapie 0

Prozesstechnik 15

Soziale Arbeit 153

Sozialrecht 52

Sozialwissenschaften
mit dem Schwerpunkt 
Interkulturelle Beziehungen 40

5. Justus-Liebig-Universität Gießen

Agrarwissenschaften und 
Umweltmanagement 100 0

Betriebswirtschaftslehre 300 0

Biologie 125 0 125 0

Medizin 176 167 167 167 148 136 136 136 136 136

Ökothrophologie 310 0 310 0

Pädagogik 200 0

Psychologie 110 0 110 0

Rechtswissenschaft 290 90 290 90

Volkswirtschaftslehre 90

Tiermedizin 210 0 210 0 210 0 210 0 210 0

Zahnmedizin 34 29 29 29 29 29 29 29 29 29

6. Fachhochschule Gießen-Friedberg

Architektur 50 30 50 30 50 30

Betriebswirtschaft (Bachelor) 60 30 60 30 60 30

Betriebswirtschaft (Diplom) 60 40 60 40 60 40

Bioinformatik 20 0 20 0 20 0

Biopharmazeutische Technologie 20 0 20 0 20 0

Biotechnologie 25 0 25 0 25 0

Facility Management 60

Informatik 150 60 100

Logistik 70 0 60 0 60 0

Medieninformatik 80

Medizintechnik 40 20 40 20 40 20

Orthopädie- und Rehatechnik 12 10 10 0 0 10

Wirtschaftsinformatik 80

Wirtschaftsingenieurwesen 100

7. Universität Kassel

Architektur 90 0 100 0 100 0 100 0

Biologie 70

Erziehungswissenschaft 
(Magister-Hauptfach) 130

Erziehungswissenschaft 
(Magister-Nebenfach) 30

Geschichte 45

Landschaftsplanung 80 0 80 0 80 0 80 0

Nanostrukturwissenschaft 35 0 35 0 35

Politikwissenschaft 70

Soziale Arbeit 270 0 300 0 300 0

Soziologie 50

Stadtplanung 75 0 75 0 75 0 75 0

Wirtschaftsingenieurwesen 100 0 100 0 100 0 100 0
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Hochschule/Studiengang Fachsemester
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Wirtschaftsrecht 50 0 50 0 50 0

Wirtschaftswissenschaften 330 0 330 0 330 0 330 0

8. Philipps-Universität Marburg

Anglophone Literatures and Cultures 35

Betriebswirtschaftslehre 145

Biology 152 0

Chemie 154

Deutsche Sprache und Literatur 105

English Studies 40

Humanbiologie 61 0 60 0

Kunst, Musik, Medien: 
Vermittlung und Organisation 35 0

Medienwissenschaft 65 0

Medizin 302 0 284 0 240 0 215 0 215 0

Medizin 
(nur vorklinischer Studienabschnitt) 102 0 92 0

Pädagogik 200

Pharmazie 96 80 80 80 80 80 80 80

Politikwissenschaft (Bachelor) 107 0

Psychologie 125 0 105 0 105 0 105 0 105

Rechtswissenschaft 305

Sozialwissenschaften 126

Sprache und Kommunikation 60

Vergleichende Kultur- und 
Religionswissenschaft 75

Volkswirtschaftslehre 70

Zahnmedizin 30 28 28 28 28 28 28 28 28 28

9. Fachhochschule Wiesbaden

Architektur 45 43 43 43 43 43 43 43

Berufsintegrierter Studiengang 
Elektrotechnik 30 0

Berufsintegrierter Studiengang 
Maschinenbau 30 0

Business Administration 80 80 80 80 80 80

Business Law 80 80 80 80 80 80

Innenarchitektur 30 30 30 30 30 30

Insurance and Finance 80 80 80 80 80

International Business Administration 50 50 50 50 50 50

Internationale Weinwirtschaft 45 0 40 0 40 0

Internationales 
Wirtschaftsingenieurwesen 60 0 55 0 55 0 55 0

Kommunikationsdesign 30 32 32 32 32 32 32 32

Kommunikationsdesign für 
Bewerberinnen und Bewerber ohne 
Hochschulzugangsberechtigung nach 
§ 63 Abs. 4 Satz 4 des Hessischen 
Hochschulgesetzes in der Fassung vom 
31. Juli 2000 (GVBl. I S. 374), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 
15. Dezember 2005 (GVBl. I S. 843) 3

Landschaftsarchitektur 50 0 50 0 50 0

Media Management 50 45 45 45 45 45

Medieninformatik 50 0 50 0 50 0

Soziale Arbeit 150 0 120



382 Nr. 11 – Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Hessen, Teil I – 14. Juli 2006

1. Johann Wolfgang Goethe-Universität 
Frankfurt am Main

Biologie für das Lehramt an Gymnasien 20 0 20 0 20 0 20 0

Biologie für das Lehramt an Hauptschulen 
und Realschulen 20 0 20 0 20 0

Chemie für das Lehramt an Gymnasien 30 20 20 20 20 20 20 20

Deutsch für das Lehramt an Gymnasien 50 34 34 34 34 34 34 34

Deutsch für das Lehramt an Hauptschulen 
und Realschulen 50 42 42 42 42 42

Englisch für das Lehramt an Gymnasien 40 32 32 32 32 32 32 32

Englisch für das Lehramt an Hauptschulen 
und Realschulen 50 40 40 40 40 40

Erdkunde für das Lehramt an Gymnasien 40 20 20 20 20 20 20 20

Evangelische Religion für das Lehramt 
an Gymnasien 30 25 25 25 25 25 25 25

Französisch für das Lehramt an Gymnasien 30 22 22 22 22 22 22 22

Geschichte für das Lehramt an Gymnasien 60 40 40 40 40 40 40 40

Informatik für das Lehramt an Gymnasien 15 10 10 10 10 10 10 10

Italienisch für das Lehramt an Gymnasien 18 18 18 18

Katholische Religion für das Lehramt 
an Gymnasien 30 30 30 30 30 30 30 30

Mathematik für das Lehramt an Gymnasien 40 25 25 25 25 25 25 25

Philosophie für das Lehramt an Gymnasien 40 28 28 28 28 28 28 28

Physik für das Lehramt an Gymnasien 80 0 60 0 60 0 60 0

Politik und Wirtschaft für das Lehramt 
an Gymnasien 40 30 30 30 30 30 30 30

Politik und Wirtschaft für das Lehramt 
an Hauptschulen und Realschulen 40 30 30 30 30 30

Spanisch für das Lehramt an Gymnasien 40 40 40 40 40 40 40 40

Sport für das Lehramt an Gymnasien 45 0 30 0 30 0 30 0

Sport für das Lehramt an Hauptschulen 
und Realschulen 40 0 30 0 30 0

Studiengang für das Lehramt an Förderschulen 75 60 60 60 60 60 60 60

Studiengang für das Lehramt an Grundschulen 110 90 90 90 90 90

2. Justus-Liebig-Universität Gießen

Biologie für das Lehramt an Gymnasien 52 0 52 0

Deutsch für das Lehramt an Gymnasien 95 0

Deutsch für das Lehramt an Hauptschulen 
und Realschulen 80 0

Studiengang für das Lehramt an Förderschulen 130 0 130 0

Studiengang für das Lehramt an Grundschulen 130 0 130 0 130 0

3. Universität Kassel

Biologie für das Lehramt an Gymnasien 35 0 35 0 35 0

Biologie für das Lehramt an Hauptschulen 
und Realschulen 35 0 35 0

Deutsch für das Lehramt an Gymnasien 80 0 80 0 80 0 80 0

Deutsch für das Lehramt an Hauptschulen 
und Realschulen 80 0 80

Geschichte für das Lehramt an Gymnasien 25

Geschichte für das Lehramt an Hauptschulen 
und Realschulen 15

B. Studiengänge mit Abschluss Erste Staatsprüfung für ein Lehramt

Hochschule/Studiengang Fachsemester
1 2 3 4 5 6 7 8
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Politik und Wirtschaft für das Lehramt 
an Gymnasien 38

Politik für das Lehramt an Hauptschulen 
und Realschulen 23

Sport für das Lehramt an Gymnasien 80 0 80 0 80 0 80 0

Sport für das Lehramt an Hauptschulen 
und Realschulen 41 0 41 0 41 0

Studiengang für das Lehramt an Grundschulen 130 0 130 0 130 0

4. Universität Marburg

Biologie für das Lehramt an Gymnasien 50 0

Deutsch für das Lehramt an Gymnasien 135

Englisch für das Lehramt an Gymnasien 95

Politik und Wirtschaft für das Lehramt 
an Gymnasien 42

Sport für das Lehramt an Gymnasien 125

Hochschule/Studiengang Fachsemester
1 2 3 4 5 6 7 8

C. Studiengänge mit Abschluss Master

Hochschule/Studiengang Fachsemester
1 2 3 4

1. Hochschule Fulda

Food Processing 15

Intercultural Communication and European Studies 35

Internationales Management 37

Public Health 13

2. Philipps-Universität Marburg

Abenteuer- und Erlebnispädagogik 25

Europäische Integration und Globalisierung 30

Friedens- und Konfliktforschung 30

Medien und kulturelle Praxis: Geschichte, Ästhetik, Theorie 15

Politikwissenschaft 30

Physiotherapie 0

D. Aufbau- und Ergänzungsstudiengänge

Hochschule/Studiengang Fachsemester

1 2 3 4

1. Fachhochschule Frankfurt am Main

Wirtschaftsingenieurwesen 44 0 36

2. Universität Kassel

Sozialwesen 50 50
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§ 2

(1) In den in § 1 aufgeführten Studi-
engängen werden Bewerberinnen und
Bewerber

1. in das erste Fachsemester nach Maß-
gabe der Vorschriften der Vergabever-
ordnung Hessen vom 30. Juni 2006
(GVBl. I S. 363) oder der Vergabever-
ordnung ZVS vom 24. Mai 2006 (GVBl. I
S. 325), 

2. in höhere Fachsemester nach Maßga-
be der Vorschriften der Vergabever-
ordnung Hessen

zugelassen und von der Hochschule auf-
genommen.

(2) Für die nicht in § 1 genannten Stu-
diengänge an Hochschulen des Landes
Hessen bestehen keine Zulassungsbe-
schränkungen. Studienorganisatorische
Maßnahmen, die einen Studienbeginn
nur zu einem Wintersemester oder nur zu
einem Sommersemester vorsehen, blei-
ben unberührt.

§ 3

Diese Verordnung tritt am Tage nach
der Verkündung in Kraft; sie tritt am 
31. März 2007 außer Kraft.

Wiesbaden, den 3. Juli 2006

D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r
f ü r  W i s s e n s c h a f t  u n d  K u n s t

C o r t s

Absender: A. Bernecker Verlag GmbH
Unter dem Schöneberg 1
34212 Melsungen 
PVSt, DPAG
Entgelt bezahlt

Herausgeber: Hessische Staatskanzlei, Wiesbaden
Verlag: A. Bernecker Verlag GmbH,
Unter dem Schöneberg 1, 34212 Melsungen,
Telefon (0 56 61) 7 31-0, Fax (0 56 61) 73 14 00
ISDN: (0 56 61) 73 13 61, Internet: www.bernecker.de
Druck: A. Bernecker GmbH & Co. Druckerei KG,
Unter dem Schöneberg 1, 34212 Melsungen,
Telefon (0 56 61) 7 31-0, Fax (0 56 61) 73 12 89
Vertrieb und Abonnementverwaltung: 
A. Bernecker Verlag GmbH, Unter dem Schöneberg 1, 
34212 Melsungen, Tel.: (0 56 61) 7 31-4 20, Fax: (0 56 61) 7 31-4 00
E-Mail: aboverwaltung@bernecker.de
Bezugsbedingungen: Laufender Bezug nur im Verlagsabonnement.
Bezugszeit ist das Kalenderjahr. Abbestellungen zum 31. Dezember
müssen spätestens am 15. November schriftlich beim Verlag vorlie-
gen. Fälle höherer Gewalt, Streik, Aussperrung und dergleichen ent-
binden den Verlag von der Verpflichtung auf Erfüllung von Aufträ-
gen und Schadensersatzleistungen.
Bezugspreis: Der jährliche Bezugspreis beträgt 58,20 EUR einschl.
MwSt. und Versand. Einzelausgaben kosten bis zu einem Umfang
von 16 Seiten EUR 3,83. Bei stärkeren Ausgaben erhöht sich der
Preis um 3,06 EUR je zusätzlich angefangener 16 Seiten. Die Preise
verstehen sich inkl. MwSt. und zzgl. Porto und Verpackung.


